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I. Rechtsgrundlagen 

 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 

2414), zuletzt geändert am 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt ge-

ändert am 22.04.1993 (BGBl. I S. 466). 

Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.12.2008 (BGBl. 

I S. 2986), zuletzt geändert am 31.7.2009 (BGBl. I S. 2585). 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Art. 3 vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 5 vom 6.02.2012 (BGBl. I S. 148). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert am 24.02.2012 (BGBl. I S. 212 

Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 25.01.2012 (GBl. S. 65, 68). 

Landesbauordnung für Baden- Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert am 25.01.2012 (GBl. S. 65, 73). 

Straßengesetz für Baden- Württemberg (StrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

11.05.1992 (GBl. S. 330), zuletzt geändert am 25.01.2012 (GBl. S. 65, 73.) 

Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUPVG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 19.11.2002 (GBl. S. 428), zuletzt geändert am 14.10.2008 (GBl. S. 367, 

411). 

Gesetz zum Schutz der Naturdenkmäler (DSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 06.12.1983 (GBl. S. 797), zuletzt geändert am 25.01.2012 (GBl. S. 65, 66). 

Gesetz zur Ausführung des Bundesbodenschutzgesetzes – Landes- Bodenschutz- 

und Altlastengesetz (LBodSchAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 

(GBl. S. 908), zuletzt geändert am 17.12.2009 (GBI. S. 809.815). 
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II. Vorbemerkung 

Vor dem Hintergrund geänderter Rahmenbedingungen insbesondere in Bezug auf das Flur-

bereinigungsverfahren Schwetzingen (B535) in Verbindung mit dem Gemarkungstausch zwi-

schen der Großen Kreisstadt Schwetzingen und der Gemeinde Plankstadt ist eine Teilände-

rungen des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" erforderlich.  

Im Rahmen der 1. Teiländerung des Bebauungsplanes ist eine Änderung der Festsetzungen 

zu Ausgleichsmaßnahmen im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorgesehen. 

Die Flurstücke 10034 (neu) und 10021 (neu) werden zukünftig nicht mehr für Ausgleichs-

maßnahmen herangezogen werden. Als Ersatz werden auf dem Flurstück 9746 (neu) ent-

sprechende Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft festgesetzt (vgl. Pkt.: 1.1). Zudem sollen insbesondere die entlang des Rad- 

und Fußweges und auf den öffentlichen Grünflächen getroffenen Festsetzungen für Anpflan-

zungen von Bäumen (Säuleneichen) angepasst werden. Aufgrund der "Anfälligkeit" der fest-

gesetzten Säuleneichen wird nunmehr die Anpflanzung von Hainbuchen festgesetzt werden. 

Weitergehende Änderungen sind im Rahmen der 1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 

82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" nicht vorgesehen, so dass sich die Teiländerung des 

Bebauungsplanes lediglich auf die vorbenannten Punkte bezieht.  

Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubarer 

Grundstücksfläche  sowie die örtlichen Bauvorschriften gelten unverändert weiter, werden im 

Rahmen der 1. Teiländerungen des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungs-

werk" beibehalten und zur besseren Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit ebenfalls dargestellt. 

Dementsprechend werden auch die Erläuterungen im Rahmen der Begründung zu den ein-

zelnen Festsetzungen übernommen und beibehalten. 

Vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB 

Im vorliegenden Fall kommt das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" - 1. Teiländerung - zur An-

wendung. Da durch die Teiländerung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung 

nicht berührt werden, kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn 

1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 

nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird und 

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b ge-

nannten Schutzgüter besteht. 

Die Voraussetzungen zur Anwendung liegen wie nachfolgend dargelegt vor: 

1. Zielsetzung des Bebauungsplanes ist die Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 82 

"Ehemaliges Ausbesserungswerk" insbesondere vor dem Hintergrund des Flurbereini-

gungsverfahrens in Verbindung mit dem vorgesehenen Gemarkungstausch zwischen der 

Großen Kreisstadt Schwetzingen und der Gemeinde Plankstadt. Die hierbei bestehenden 

Zielsetzungen machen eine Teiländerung der Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen 

im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes erforderlich. Die Flurstücke 10034 

(neu) und 10021 (neu) werden zukünftig nicht mehr für Ausgleichsmaßnahmen herange-

zogen werden. Als Ersatz werden auf dem Flurstück 9746 (neu) entsprechende Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

festgesetzt. Das neue Flurstück 9746 (neu) ist ein städtisches Grundstück der Stadt 

Schwetzingen. Somit ist sichergestellt, dass die Nutzung des Flurstücks für die vorgese-

henen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen kann. Die Verfügbarkeit der übrigen Flurstücke 
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wurde bereits im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges 

Ausbesserungswerk" sichergestellt und kann damit auch zukünftig angenommen werden.  

Weiterhin werden die Festsetzungen bezogen auf die öffentlichen Grünflächen  entlang 

des Rad- und Fußweges einer Änderung unterzogen. Die ursprünglich vorgesehene 

Anpflanzungvon Bäumen (Säuleneichen) wird geändert. Aufgrund der "Anfälligkeit" der 

festgesetzten Säuleneichen für Krankheiten und Schädlinge soll nunmehr statt dessen 

die Anpflanzung von Hainbuchen festgesetzt werden.1 Weitergehende Änderungen sind 

im Rahmen der 1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesse-

rungswerk" nicht vorgesehen. Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, 

Bauweise und überbaubarer Grundstücksfläche  sowie die örtlichen Bauvorschriften gel-

ten unverändert weiter und werden im Rahmen der 1. Teiländerungen des Bebauungs-

planes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" beibehalten. 

Da somit die zentralen Inhalte des geschaffenen Baurechtes der Ausgangssatzung nicht 

der Änderung unterliegen, werden die Grundzüge der Planung durch diese Änderungs-

satzung nicht berührt. 

Vorprüfung des Einzelfalls unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum BauGB ge-

nannten Kriterien 

Durch die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Aus-

besserungswerk" - 1. Teiländerung werden, wie bereits erläutert und nachfolgend nochmals 

dargelegt, auch keine Zulässigkeiten von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen: 

Die Bestimmungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetztes (UVPG), sehen in der Lis-

te der "UVP-pflichtigen Vorhaben" (Anlage 1 zum UVPG) unter 18.7 i.V. m. 18.8 für den Bau 

eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen mit einer zulässigen Grundfläche 

zwischen 20.000 qm bis weniger als 100.000 qm bzw. für den Bau eines Vorhabens der in 

den Nummern 18.1 bis 18.7 genannten Art, soweit der jeweilige Prüfwert für die Vorprüfung 

erreicht oder überschritten wird und für den in sonstigen Gebieten ein Bebauungsplan auf-

gestellt, geändert oder ergänzt wird, eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls hinsichtlich 

möglicher Umweltauswirkungen gemäß § 3c UVPG unter Anwendung der Kriterien der An-

lage 2 zum UVPG vor. Sofern in der Anlage 1 zum UVPG für ein Vorhaben eine allgemeine 

Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-

führen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund über-

schlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 aufgeführten Kriterien erheb-

liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 zu berücksichtigen wären. 

Bei den Vorprüfungen ist zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom 

Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen offen-

sichtlich ausgeschlossen werden. Bei der allgemeinen Vorprüfung ist auch zu berücksichti-

gen, inwieweit Prüfwerte für Größe oder Leistung, die die Vorprüfung eröffnen, überschritten 

werden. Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, soweit in § 3c Satz 1 und 2 UVPG, auch 

in Verbindung mit §§ 3e und § 3f UVPG, auf Anlage 2 Bezug genommen wird. Dies ist vor-

liegend der Fall. 

Nr. Prüfkriterien  Prüfergebnis 
UP-

Erfordernis 

                                                

1
 vgl. ILN - Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz. „Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 82 1. Änderung 

"Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen".“ Bühl, Mai 2012 
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(gem. Anlage 2 zum UVPG) 
Ja Nein 

 

1. 
Merkmale des Vorhabens 

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Krite-
rien zu beurteilen: 

 

1.1 Größe des Vorhabens ca. 12.400 m² Grundfläche 

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

 

 X 

1.2 Nutzung und Gestaltung von 
Wasser, Boden, Natur und 
Landschaft 

Nutzung: überbaubare Grundstücksflächen, 
Stellplatzflächen, Verkehrsflächen wie bis-
her; keine weitergehenden Eingriffe in Was-
serhaushalt, Boden, Natur und Landschaft 

Gestaltung neu: Änderung der Festsetzung 
zum Erhalt der Bäume in der beschriebenen 
Form. 

 

 X 

1.3 Abfallerzeugung unverändert, keine Veränderungen gegen-
über dem Vorhaben im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbes-
serungswerk", Fassung vom 15.11.2011 

 

 X 

1.4 Umweltverschmutzung und Be-
lästigungen 

Unverändert, keine Veränderungen gegen-
über dem Vorhaben im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbes-
serungswerk", Fassung vom 15.11.2011  

 

 X 

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit 
Blick auf verwendete Stoffe und 
Technologien 

unverändert; keine Veränderungen gegen-
über dem Vorhaben im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbes-
serungswerk", Fassung vom 15.11.2011 

 

 X 

 

2. 
Standort des Vorhabens 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben mög-
licherweise beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nut-
zungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung der Kumulierung mit ande-
ren Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

 

2.1 Bestehende Nutzung des Ge-
bietes, insbesondere als Fläche 
für Siedlung und Erholung, für 
land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Nutzungen, für 
sonstige wirtschaftliche und öf-
fentliche Nutzungen, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung (Nut-
zungskriterien) 

Bestehende gewerbliche Nutzung wird bei-
behalten 

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 

 X 

2.2 Reichtum, Qualität und Rege-
nerationsfähigkeit von Wasser, 
Boden, Natur und Landschaft 
des Gebietes (Qualitätskriteri-

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

 X 
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Nr. 
Prüfkriterien  

(gem. Anlage 2 zum UVPG) 
Prüfergebnis 

UP-

Erfordernis 

Ja Nein 

 

en) Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 

2.3. Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von 
Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien): 

2.3.1 im Bundesanzeiger gemäß § 10 
Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bekannt ge-
machte Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder eu-
ropäische Vogelschutzgebiete 

nicht vorhanden oder betroffen 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len  X 

2.3.2 Naturschutzgebiete gemäß § 
23 des Bundesnaturschutzge-
setzes, soweit nicht bereits von 
Nummer 2.3.1 erfasst 

nicht vorhanden oder betroffen 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 

 X 

2.3.3 Nationalparke gemäß § 24 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 
soweit nicht bereits von Num-
mer 2.3.1 erfasst 

nicht vorhanden oder betroffen 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 X 

2.3.4 Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete gemäß 
den §§ 25 und 26 des Bundes-
naturschutzgesetzes 

nicht vorhanden oder betroffen 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 

 X 

2.3.5 gesetzlich geschützte Biotope 
gemäß § 30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes 

nicht vorhanden oder betroffen 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 

 X 

2.3.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 
19 des Wasserhaushaltsgeset-
zes oder nach Landeswasser-
recht festgesetzte Heilquellen-
schutzgebiete sowie Über-
schwemmungsgebiete gemäß § 
31b des Wasserhaushaltsge-
setzes 

nicht vorhanden oder betroffen 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

  X 

2.3.7 Gebiete, in denen die in den 
Gemeinschaftsvorschriften 
festgelegten Umweltqualitäts-
normen bereits überschritten 
sind 

nicht vorhanden oder betroffen 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 

 X 

2.3.8 Gebiete mit hoher Bevölke-
rungsdichte, insbesondere 
Zentrale Orte und Siedlungs-
schwerpunkte in verdichteten 
Räumen im Sinne des § 2 Abs. 
2 Nr. 2 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes 

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 

 X 

2.3.9 in amtlichen Listen oder Karten 
verzeichnete Denkmale, Denk-

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 

 X 
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Nr. 
Prüfkriterien  

(gem. Anlage 2 zum UVPG) 
Prüfergebnis 

UP-

Erfordernis 

Ja Nein 

 

malensembles, Bodendenkma-
le oder Gebiete, die von der 
durch die Länder bestimmten 
Denkmalschutzbehörde als ar-
chäologisch bedeutende Land-
schaften eingestuft worden sind 

Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

Keine erheblichen Auswirkungen festzustel-
len 

 

3. Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens sind anhand der 
unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; insbesonde-
re ist folgendem Rechnung zu tragen: 

 

3.1 dem Ausmaß der Auswirkun-
gen (geographisches Gebiet 
und betroffene Bevölkerung) 

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

nicht relevant, da keine erheblichen Auswir-
kungen festgestellt 

 

 X 

3.2 dem etwaigen grenzüberschrei-
tenden Charakter der Auswir-
kungen 

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

nicht relevant, da keine erheblichen Auswir-
kungen festgestellt 

 

 X 

3.3 der Schwere und der Komplexi-
tät der Auswirkungen 

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

nicht relevant, da keine erheblichen Auswir-
kungen festgestellt 

 

 X 

3.4 der Wahrscheinlichkeit von 
Auswirkungen 

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

nicht relevant, da keine erheblichen Auswir-
kungen festgestellt 

 

 X 

3.5 der Dauer, Häufigkeit und Re-
versibilität der Auswirkungen 

keine Veränderungen gegenüber dem Vor-
haben im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", 
Fassung vom 15.11.2011 

nicht relevant, da keine erheblichen Auswir-
kungen festgestellt 

 

 X 

Im Ergebnis ist bezogen auf die Regelungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetztes 

(UVPG), d.h. in Anwendung der hier maßgeblichen Nr. 18.7 i.V. m. 18.8 der Anlage 1 zum 

UVPG durchzuführenden Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 2 zum 

UVPG, ein Erfordernis zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die als zu-
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lässig geplanten Nutzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 82 "Ehemaliges 

Ausbesserungswerk" - 1.Teiländerung - in Schwetzingen nicht festgestellt werden. 

Ebenso bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 

BauGB genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete). 

Der Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" - 1.Teiländerung - kann dem-

entsprechend im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB ohne Durchführung einer Um-

weltprüfung aufgestellt werden. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird entsprechend von einer Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-

senden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. Des Weiteren wird § 4c BauGB 

nicht angewendet. Eine Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund 

der Durchführung des Bebauungsplans eintreten, erfolgt entsprechend nicht. Die Umweltbe-

lange werden jedoch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sachgerecht ermittelt, be-

wertet und in die Abwägung eingestellt. 

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

wird ebenfalls abgesehen. 
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III. Wesentliche Inhalte, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung 

1 Ziele und Zwecke sowie Erfordernis der Planung, Planungsalter-

nativen 

1.1 Planungsanlass sowie Ziel und Zweck der Planung 

Die Große Kreisstadt Schwetzingen hat in ihrer Sitzung am 15.12.2011 abschließend über 

die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung abgewogen und 

den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" in 

der Fassung vom 15.11.2011 der Großen Kreisstadt gefasst. 

Zudem wurde der Bebauungsplan nach § 8 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB dem 

Regierungspräsidium Karlsruhe zur Genehmigung vorgelegt und vom Regierungspräsidium 

Karlsruhe mit Genehmigungsbescheid vom 29.03.2012 genehmigt. Die Bekanntmachung er-

folgte am 04.04.2012. 

Vor dem Hintergrund geänderter Rahmenbedingungen insbesondere in Bezug auf das Flur-

bereinigungsverfahren Schwetzingen (B535) in Verbindung mit dem Gemarkungstausch zwi-

schen der Großen Kreisstadt Schwetzingen und der Gemeinde Plankstadt ist eine Teilände-

rungen des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" erforderlich, so dass 

eine Änderung der Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen im sonstigen Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes durchgeführt wird. Die Flurstücke 10034 (neu) und 10021 (neu) wer-

den zukünftig nicht mehr für Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden. Als Ersatz wer-

den auf dem Flurstück 9746 (neu) entsprechende Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. 

Zudem sollen die entlang des Rad- und Fußweges und auf den öffentlichen Grünflächen ge-

troffenen Festsetzungen für die Anpflanzung von Bäumen (Säuleneichen) angepasst wer-

den. Aufgrund der "Anfälligkeit" der festgesetzten Säuleneichen soll nunmehr die Anpflan-

zung von Hainbuchen festgesetzt werden. 

Weitergehende Änderungen sind im Rahmen der 1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 

82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" nicht vorgesehen.  

Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubarer 

Grundstücksfläche  sowie die örtlichen Bauvorschriften gelten unverändert weiter und wer-

den im Rahmen der 1. Teiländerungen des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesse-

rungswerk" beibehalten. 

1.2 Erfordernis der Planung 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-

bauliche Entwicklung und Ordnung in einer Kommune erforderlich ist. Die vorliegende Pla-

nung ist erforderlich, insbesondere vor dem Hintergrund der unter Pkt. 1.1 bereits dargestell-

ten Belange. 

Mit der Planung wird die uneingeschränkte Weiterführung des Flurbereinigungsverfahrens 

Schwetzingen (B535) sichergestellt und der Abschluss des damit verbundenen Gemarkungs-

tauschs zwischen der Großen Kreisstadt Schwetzingen und der Gemeinde Plankstadt er-

möglicht. 

Zudem wird ein Teil der grünordnerischen Festsetzungen aus den unter Pkt. 1.1 dargelegten 

Punkten angepasst. 
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1.3 Planungsalternativen und Alternativstandorte 

Da es sich um eine Änderung im Rahmen eines bestehenden Bebauungsplanes handelt, mit 

dem Ziel die unter Pkt. 1.1 genannten Ziele und Zwecke zu ermöglichen, ist das Plangebiet 

weitgehend lagemäßig festgelegt. Der neu geschaffene Ausgleichsstandort wurde v.a. unter 

Berücksichtigung naturschutzfachlicher Gesichtspunkte gewählt. 

1.4 Lage und Größe des Plangebietes, Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung der Gemeinde Schwetzingen im Land Ba-

den-Württemberg. Es liegt östlich der Innenstadt Schwetzingen, begrenzt durch die Bundes-

straße 535 und die Gemarkungsgrenze im Osten und die Bahnlinie Mannheim-Friedrichsfeld 

– Karlsruhe im Westen. Im Süden wird das Plangebiet durch die Grenze des räumlichen Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" begrenzt. 

Zudem umfasst der Geltungsbereich Flächen für Ausgleichsmaßnahme außerhalb des Are-

als des „Ehemaligen Ausbesserungswerkes“. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst damit die in der nachfolgenden Tabelle 

aufgeführten Flurstücke auf einer Fläche von etwa 19 ha. 

In unmittelbarer Nähe des Geltungsbereiches verlaufen die Autobahnen BAB 6 und BAB 5, 

westlich und östlich des Plangebietes, so dass das Plangebiet über die angrenzende neue 

Bundesstraße an den überregionalen Verkehr angeschlossen ist. 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich südlich des Geltungsbereiches entlang 

der Werkstraße sowie westlich und östlich des Plangebietes sowohl in der Gemarkung der 

Gemeinde Schwetzingen als auch in der Gemarkung der Gemeinde Plankstadt. Die direkte 

östliche und westliche Umgebung des Plangebietes ist durch landwirtschaftliche Nutzung 

geprägt. 
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Abbildung 1: Darstellung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
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Der Bebauungsplan umfasst folgende Flurstücke 

Tabelle 1: Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ehemaliges Ausbesserungswerk“
2
 

1427A t 1407S t 1363A g 1292/A g 

1428A t 1362/1 g 1364A g 1292/1A g 

1429A t 1363/1 g 1365A g A g 

1429/1A t 1364/1 g 1366A g 1377/1  g 

1430A t 1365/1 g 1377/3A g 1291/1 g 

1431A t 1366/1 g 1377/2 g 

1432A t 1377/13 g 1368/1 g 

1433A t 1377/12 g 1292/2 g 

1377/9  t 1362A g 1292/3 g 

  

    

Ausgleichsflächen im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Flstck neu Flstck alt 
 9755 1975 g 

9854 1975/1 t 

9986 1377/9 t 

9953 1230/1 g 

9746 1975/1 t 

t = teilweise im Geltungsbereich des Bebauungsplanes,  

g = vollständig im Geltungsbereich des Bebauungsplanes,  

Flstck neu = Flurstücksnummer nach Beendigung des Flurneuordnungsverfahrens B 535,  

Flstck alt  = aktuelle Flurstücksnummer 

 

1.5 Vorhandene Nutzungen im Plangebiet 

Das Plangebiet war und ist noch durch die ehemalige Nutzung als Ausbesserungswerk der 

Deutschen Bahn teilweise bebaut und über die Werkstraße teilweise erschlossen. Insbeson-

dere der nördliche Teilbereich des Areals ist mittlerweile rückgebaut, so dass zur Zeit keine 

Nutzung auf dem in Rede stehenden Areal vorhanden ist. 

1.6 Erschließungskonzept 

Die Erschließungskonzeption hat sich gegenüber den Planungen zum Bebauungsplan Nr. 82 

"Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11. 2011 nicht verändert: 

Das Plangebiet ist zurzeit nicht an den örtlichen und überörtlichen Verkehr angebunden. Im 

Norden befindet sich ein 3-armige Knotenpunkt, bestehend aus der Grenzhöfer Straße 

(K4144) und dem Zubringer zur B 535. Zur zukünftigen Anbindung des Plangebietes ist ein 

weiterer Erschließungsast als Zufahrt zum geplanten Gewerbegebiet in südöstlicher Rich-

tung vorgesehen. 

                                                

2
  t = teilweise im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, g = vollständig im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, Flstck neu 

= Flurstücksnummer nach Beendigung des Flurneuordnungsverfahrens B 535, Flstck alt = aktuelle Flurstücksnummer  
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Zur Abschätzung des technisch und wirtschaftlich sinnvollsten Ausbaus des Knotenpunktes 

wurde durch das Büro BS-Ingenieure ein Leistungsfähigkeitsnachweis durchgeführt. Hierbei 

wurden verschiedene Szenarien unter anderem ein 4-armiger Knotenpunkt mit Linksabbie-

gespur und Kreisverkehr untersucht. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile der jeweiligen 

Konzepte wurde der Ausbau des vorgenannten Knotenpunktes in einen 4-armigen Kreisver-

kehr mit der Qualitätsstufe A, beschlossen. 

Die vorbeschrieben Baumaßnahme wird im Zuge der Erschließung des Plangebietes erfor-

derlich, da anzunehmen ist, dass der derzeitige Verkehr am vorhandenen Knotenpunkt zu-

nehmen wird und zudem davon auszugehen ist, dass der Schwerlastverkehr im Vergleich 

zur aktuellen Situation ansteigen wird. Die örtlichen Gegebenheiten ermöglichen eine gute 

Einsehbarkeit des Knotenpunkts. Mit der dargestellten Kreisverkehrslösung kann die Sicher-

heit und die Verkehrsqualität zusätzlich verbessert werden. Als Zwangspunkt für die Lage 

des Kreisverkehrs werden vom zuständigen Fachgutachter3 der bereits vorhandene Knoten-

punkt mit Zufahrtsrampe zur B535 sowie das vorhandene Überführungsbauwerk der B535 

definiert. Daneben ist vorgesehen, den bereits vorhandenen Rad- und Gehweg entlang der 

Grenzhöfer Straße zu erhalten. 

Der geplante Kreisverkehr wird mit einem Außendurchmesser von 35m und mit einem 7m 

breiten Kreisring in Asphaltbauweise ausgebildet. Die Mittelinsel wird in Flachborde gefasst 

und als Grünfläche ausgebildet. Die Knotenpunktarme werden mit Fahrbahnteiler geplant, 

wobei der bestehende Fahrbahnteiler des Zubringers B535 genutzt und entsprechend um-

gebaut wird. Der Fahrbahnteiler am Knotenpunktarm zum Gewerbegebiet wird als Rad- und 

Fußgängerquerung genutzt. Dieser Rad- und Gehweg entlang der K4144 wird östlich um 

den Kreisverkehr geführt und mit einer Grünfläche von der Fahrbahn getrennt. Dieser Rad- 

und Gehweg ist im Bestand mit Beleuchtung ausgestattet, die gemäß Neuplanung versetzt 

wird und sich somit der neuen Linienführung anpasst. 

Die vorhandenen Querschnitte der bestehenden Straßen werden beibehalten und nur in den 

Ein- und Abbiegeradien entsprechend der Erfordernisse aufgeweitet. 

Das angrenzende Brückenbauwerk der B 535 wird von der hier vorliegenden Baumaßnahme 

nicht beeinträchtigt. 

Daneben wird das südliche Grundstück im Plangebiet über eine öffentliche Straße gemäß 

Plandarstellung an den zuvor beschriebenen Kreisverkehr angeschlossen. 

Zudem wird das Plangebiet über einen 3 m breiten Rad- und Gehweg gemäß Planzeichnung 

des Bebauungsplanes an das bestehende Rad- und Gehwegnetz der Stadt Schwetzingen 

angeschlossen, um damit zukünftig die Fuß- und Radweg-Verbindungsfunktion zu gewähr-

leisten und qualitativ hochwertig herzustellen. 

Der geplante Rad und Gehweg im Gewerbegebiet wird mit einer Breite von 3,00 m im Dach-

profil mit einer wassergebundenen Decke ausgebildet. Die im Bestand vorhandenen Bäume, 

welche unter Denkmalschutz stehen, werden in der Planung bis zur Kreisstraße fortgeführt, 

so dass eine ca. 700 m lange und ca. 11 m breite Allee entsteht. 

Der Rad- und Gehweg entlang der Wagenrichthalle II wird ebenfalls mit einem 3 m breiten 

Querschnitt ausgeführt, an den sich beidseitig Grünflächen mit Bäumen befinden. Somit 

ergibt sich der Gesamtquerschnitt zu 13 m. Der Anschluss an die im Osten des Gebietes be-

findliche Rad- und Gehwegbrücke wird über eine ca. 100m lange Rampe mit einer Steigung 

                                                

3
 Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH. „Entwicklung "Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen" - 

Technisches Fachgutachten zur verkehrlichen Erschließung und Entwässerung zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges 
Ausbesserungswerk" in Schwetzingen.“ Fachgutachten, Heidelberg, 2011. 
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von 5% entsprechend den Richtlinien für Radverkehrsanlagen ausgeführt. Die Anschlussra-

dien im Lageplan werden mit einer Radienfolge von R = 18m ausgebildet. Die Kuppelhalb-

messer sind mit 250 m und der Wannenhalbmesser mit 350 m in der Vorplanung ausgebil-

det. Der Rad- und Gehweg wird mit einer wassergebundenen Decke in dem mit 3% geneig-

tem Dachprofil geführt. 

Die weitere innere verkehrstechnische Erschließung erfolgt auf Privatstraßen. Die Ausgestal-

tung der privaten Erschließungsstraßen wird auf Ebene des Bebauungsplanes nicht festge-

setzt. 

Zu einem zeitlich nachgeordneten Zeitpunkt ist angedacht, die öffentliche Erschließungs-
straße, wie in der Planzeichnung festgesetzt, in südlicher Richtung weiterzuführen, um bei 
Bedarf einen Anschluss, an die südlich des Plangebietes gelegenen Flächen herstellen zu 
können. Eine Festsetzung dieser optionalen Erschließungsstraße erfolgt nicht. Die nachfol-
gende Abbildung dient lediglich der Erläuterung 

Abbildung 2: Darstellung der Weiterführung einer optionalen Erschließungsstraße in südlicher Rich-

tung 
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2 Vorhandene planungsrechtliche Darstellungen und Übergeord-

nete Planungen 

2.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und der Lan-

desplanung anzupassen. 

Die für die vorliegende Bauleitplanung relevanten Ziele der Raumordnung sind u.a. festge-

legt im Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg sowie im Regionalplan Unte-

rer Neckar4 des Regionalverbands Unterer Neckar. 

Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP) 

Der Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP) formuliert für Schwetzingen 

folgende relevante Aussagen: 

Hinsichtlich der Siedlungsentwicklung wird festgehalten, dass diese vorrangig am Bestand 

auszurichten ist. Hierzu sind Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, 

Baulücken und Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-

tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Zudem ist die Inanspruchnahme von Böden mit 

besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft auf das Unvermeidbare 

zu beschränken."5 Mit der Reaktivierung des Areals "Ehemaliges Ausbesserungswerk" wird 

diesem Ziel Rechnung getragen, in dem eine Brach- und Konversionsfläche neuen Nutzun-

gen zugeführt wird. 

Weiter ist angesichts der Wirtschaftsentwicklung und der Standortbedingungen das Ziel 

benannt, Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen an solchen 

Standorten zu erweitern und im Anschluss an bestehende Siedlungsflächen neu vorzusehen, 

wo aus infrastruktureller Sicht und unter Beachtung der Umweltbelange die besten Ansied-

lungsbedingungen gegeben sind. Flächen mit Anschluss an das Schienennetz oder an einen 

Wasserweg sind dabei vorrangig zu berücksichtigen."6 Infolgedessen kann die Entwicklung 

des vorgenannten Areals im Einklang mit dem benannten Ziel aus dem Landesentwick-

lungsplan gesehen werden, da die infrastrukturelle Anbindung durch die B 535 und die Bun-

desautobahnen A 5 und A 6  sowie die potentielle Anbindung an das Schienennetz vorhan-

den ist. 

Im Landesentwicklungsplan wird Schwetzingen als Teil des grenzüberschreitenden Ver-

dichtungsraums Rhein-Neckar bezeichnet. Demnach ist als Grundsatz vorgesehen, Ver-

dichtungsräume als Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwerpunkte mit hochwerti-

gem Infrastruktur- und Arbeitsplatzangebot zu sichern und so weiterzuentwickeln, dass sie 

ihre übergeordneten Funktionen für die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung 

des Landes erfüllen und als leistungsfähige Wirtschaftsstandorte im internationalen Wettbe-

werb bestehen können."7 Weiter sollen Verdichtungsräume angemessen in nationale und in-

ternationale Verkehrs-, Energie und Kommunikationsnetze eingebunden werden. Hierbei 

                                                

4
  Regionalverband Unterer Neckar. Regionalplan Unterer Neckar. Regionaplan, Regionalverband Unterer Neckar, 1994.  

5
  Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: 

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 2001., S. 26 
6
 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: 

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 2001., S. 27 
7
  Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: 

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, 2001., S. 16 
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steht der Leistungsaustausch mit benachbarten Räumen im Vordergrund und als Verknüp-

fungsknoten zwischen regionalen und überregionalen Netzen ist die Funktionsfähigkeit der 

Verdichtungskerne zu stärken 8 Zudem ist ein ausreichendes Angebot an attraktiven Gewer-

be- und Dienstleistungsstandorten bereitzuhalten, insbesondere für Betriebe und Einrichtun-

gen, die auf die Standortbedingungen und Fühlungsvorteile der Verdichtungsräume ange-

wiesen sind und zur Vermehrung wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze und höherwertiger 

Dienstleistungen beitragen können."9 Daneben ist in den Verdichtungsräumen auf eine ge-

ordnete und Ressourcen schonende Siedlungsentwicklung, eine umwelt- und gesundheits-

verträgliche Bewältigung des hohen Verkehrsaufkommens und eine Verminderung verdich-

tungs- und verkehrsbedingter Umweltbelastungen und Standortbeeinträchtigungen hinzuwir-

ken."10 Als weiteres Ziel ist im Landesentwicklungsplan festgehalten, dass die Inanspruch-

nahme von Freiräumen für Siedlungszwecke auf das unbedingt notwendige Maß zu be-

schränken ist. Bei der Siedlungsentwicklung sind vorrangig die im Siedlungsbestand vorhan-

denen Potenziale an Brach- und Konversionsflächen, Baulücken und Baulandreserven zu 

nutzen."11  

Schwetzingen wird im LEP als Mittelzentrum klassifiziert. Den Zielen des Landesentwick-

lungsplanes entsprechend sollen Mittelzentren als Standorte eines vielfältigen Angebots an 

höherwertigen Einrichtungen und Arbeitsplätzen so entwickelt werden, dass sie den gehobe-

nen, spezialisierten Bedarf decken können.12 Im Hinblick auf die Entwicklung der Mittelbe-

reich zu denen Schwetzingen gerechnet wird, ist auf eine mit den Versorgungs-, Arbeits-

platz- und Verkehrsangeboten abgestimmte Verteilung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie 

auf ausgewogene Raumfunktionen hinzuwirken."13 

Schwetzingen ist Teil der Landesentwicklungsachse Karlsruhe (- Schwetzingen) und der 

Landesentwicklungsachse Ludwigshafen am Rhein / Mannheim – Schwetzingen (- Karlsru-

he) in der Region Unterer Neckar. Mit dem System der Entwicklungsachsen soll das Netz 

leistungsfähiger werden, durch eine gebündelte Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur das 

zentralörtliche System ergänzen und durch die Förderung der räumlichen Verflechtungen 

und des Leistungsaustauschs zur Festigung der dezentralen Siedlungsstruktur sowie zu ei-

ner ausgewogenen Raumentwicklung beitragen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Ehemaliges Ausbesserungswerk“ in der vorgese-

henen Form und der damit einhergehenden Umsetzung des Geplanten wird den Aussagen 

des LEP Rechnung getragen und den Vorgaben entsprochen. 

2.1.1.1 Besondere regionale Entwicklungsaufgaben 

Daneben formuliert das Landesentwicklungsprogramm für den Rhein-Neckar-Raum beson-

dere regionale Entwicklungsaufgaben, welche auch für den Standort Schwetzingen anzufüh-

ren sind. Demnach soll: 

                                                

8
 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: Wirtschafts-

ministerium Baden-Württemberg, 2001., S. 16 
9
  ebenda 

10
 ebenda 

11
 ebenda 

12
 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: Wirtschafts-

ministerium Baden-Württemberg, 2001., S. 21 
13

 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: Wirtschafts-

ministerium Baden-Württemberg, 2001., S.22 
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 die Sicherung der Funktionsfähigkeit und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 

grenzüberschreitenden Verdichtungsraums,  

 der Ausbau der Standortattraktivität in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Bildung, 

Medizin und Medien,  

 die Mobilisierung von Entwicklungsreserven zur Schaffung von Arbeitsplätzen und die 

Weiterentwicklung der Bioregion Rhein-Neckar,  

 die Nutzung der Standortchancen und Entwicklungsmöglichkeiten als Knotenpunkt eu-

ropäischer Infrastrukturen, fortgeführt werden.14 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass das Geplante den Zielen und Aussagen des 

Landeentwicklungsplanes 2002 Baden-Württemberg entspricht. Und mit der Umsetzung des 

Geplanten den Aussagen des Landesentwicklungsplanes Rechnung getragen werden kann. 

2.1.1.2 Regionalplan Unterer Neckar 

Ergänzend zu den Aussagen des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-Württemberg, 

werden im Regionalplan Unterer Neckar die Ziele und Grundsätze des LEP 2002 aufge-

nommen und in verschiedenen Bereichen konkretisiert. 

Der Regionalplan Unterer Neckar weist im Hinblick auf die Struktur, Schwetzingen dem LEP 

entsprechend, ebenfalls als Mittelzentrum aus, welches in einem engeren Verdichtungsraum 

bzw. Siedlungsraum liegt. Hierzu wird formuliert, dass die Mittelzentren regelmäßig zu 

Schwerpunkten des Produzierenden Gewerbes auszubauen sind, mit dem Ziel, der ausrei-

chenden Arbeitsplatzbereitstellung innerhalb des jeweiligen Mittelbereichs. Zudem wird an-

gegeben, dass der engere Verdichtungsraum, in dem sich Schwetzingen befindet, in seiner 

räumlichen Struktur so zu gestalten ist, dass er seine übergeordneten wirtschaftlichen, sozia-

len und kulturellen Aufgaben erfüllen kann.15 

Die Entwicklungsachsen werden gemäß LEP in den Regionalplan Unterer Neckar aufge-

nommen. Schwetzingen befindet sich damit in der Entwicklungsachse Mannheim – Schwet-

zingen – Hockenheim. Im Südwesten und im Nordosten schließt sich an Schwetzingen ein 

regionaler Grünzug und eine Grünzäsur an. Durch die Ausweisung der Entwicklungsachsen 

soll unter anderem durch die Verbesserung der Standortvoraussetzungen eine Bündelung 

der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze erreicht werden.16  

Im Regionalplan Unter Neckar wird der Planungsbereich hinsichtlich der Aspekte Landschaft 

und Umwelt überwiegend als Siedlungsfläche und zu einem geringen Anteil im Norden des 

Areals als landwirtschaftlich wertvoller Bereich klassifiziert. 

Die Raumnutzung betreffend wird das Areal des ehemaligen Ausbesserungswerkes als 

Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe eingestuft. Zusätzlich weist der Regionalplan Unterer 

Neckar das Areal ehemaliges Ausbesserungswerk verbindlich als Siedlungsbereich für In-

dustrie und Gewerbe aus. Der Regionalplan Unterer Neckar stellt hierzu fest, dass nicht alle 

ausgewiesenen „Siedlungsbereiche für Industrie und Gewerbe“ in gleicher Weise für gewerb-

liche Nutzungen mit höherem Störungsgrad geeignet sind, insbesondere Nutzungen, die 

baurechtlich einer GI-Festsetzung entsprächen. Hierzu gehören Siedlungsbereiche mit ge-

                                                

14
 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: Wirtschafts-

ministerium Baden-Württemberg, 2001., S. 47 
15

 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: Wirtschafts-

ministerium Baden-Württemberg, 2001., S. 22 
16

 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Landesentwicklungsplan 2002. Landesentwicklungsplan, Stuttgart: Wirtschafts-

ministerium Baden-Württemberg, 2001., S. 41 
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ringen Abständen zu Wohnbebauungen – vorhanden oder geplant – und/oder zu erwarten-

den hohen Vorbelastungen für benachbarte Wohngebiete. Der Regionalplan Unterer Neckar 

führt hier explizit das DB- Ausbesserungswerk an, für welches die genannten Gesichtspunk-

te zutreffend seien.17 

Gemäß Regionalplan Untere Neckar befindet sich das Plangebiet entsprechend der Raum-

nutzungskarte an einer Straße für den überregionalen Verkehr sowie an einer mehrgleisigen 

Bahnstrecke. 

Die vorgenannten Aussagen des Regionalplan Unterer Neckar unterstützen die Planungen 

zur Nachnutzung des Ehemaligen Ausbesserungswerkes in der vorgesehenen Form. Damit 

bleibt festzustellen, dass das Geplante aus den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung 

entwickelt werden kann. 

2.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 Abs. 2 und 3 BauGB) 

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-

Mannheim stellt das Plangebiet überwiegend als "Gemischte Baufläche" und gleichzeitig als 

Entwicklungsfläche in der Zeitstufe I (bis 2015) dar. Im Rahmen der Neuaufstellung des Flä-

chennutzungsplanes im Jahr 2006 erfolgte aufgrund der Standortqualität des Areals die Än-

derung des Nutzungszieles zu "Gemischter Baufläche". 

Der FNP stellt hierbei für die Fläche die Priorität Nutzungsmischung; Standort für Dienstleis-

ter und Wohnen im Einzugsbereich des S-Bahn-Haltepunktes fest. Weiter gibt der FNP an, 

dass aufgrund vorliegender Erkenntnisse die Altlastenproblematik zur Entwicklung der Ge-

mischten Baufläche bewältigt werden kann. 

Ein kleinerer Teil der Gesamtfläche im Norden des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

wird als Fläche zur Landschaftsentwicklung nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt. 

Zur Umsetzung des Vorgesehenen im Rahmen des Bebauungsplanes ist die Änderung des 

Flächennutzungsplanes von "Gemischter Baufläche" zu "Gewerblicher Baufläche" sowie die 

Änderung eines Teilbereiches von Flächen zur Landschaftsentwicklung zu "Gewerblicher 

Baufläche" durch den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim notwendig. Im Rahmen 

der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 

Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB bereits durchge-

führt. Es ist demnach davon auszugehen, dass der wirksame Flächennutzungsplan des 

Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim im Rahmen zeitnah beschlossen wird und 

eine Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes zeitnah erfolgt.  

Demnach kann angenommen werden, dass der Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Aus-

besserungswerk" - 1.Änderung - zukünftig als aus dem Flächennutzungsplan des Nachbar-

schaftsverbandes Heidelberg-Mannheim entwickelt gilt. 

Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 

15.11.2011 wurde zwischenzeitlich nach § 8 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB dem 

Regierungspräsidium Karlsruhe zur Genehmigung vorgelegt und vom Regierungspräsidium 

Karlsruhe mit Genehmigungsbescheid vom 29.03.2012 genehmigt. 

                                                

17 Regionalverband Unterer Neckar. Regionalplan Unterer Neckar. Regionaplan, Regionalverband Unterer Neckar, 1994, S. 45 
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2.3 Vorhandenes Planungsrecht  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht derzeit Baurecht gem. § 30 BauGB auf 

der Grundlage folgender bauplanungsrechtlicher Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 

82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk": 

1. Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO mit den allgemein zulässigen Nutzungen: 

a. Gewerbebetriebe aller Art ohne Verkaufsflächen, Lagerhäuser, und öffentliche 

Betriebe, 

b. Anlagen für sportliche Zwecke. 

2. Ausnahmsweise zulässig sind: 

a. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

b. Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen, wenn folgende Bedingungen kumulativ er-

füllt sind:  

c. Der Verkauf an Endverbraucher muss in einem betrieblichen Zusammenhang mit 

der Produktion des Betriebes, mit der Herstellung von Gütern, der Ver- und Bear-

beitung von Gütern oder mit der Reparatur solcher Güter stehen und an der Stät-

te der betrieblichen Leistung erfolgen.  

d. Die Verkaufsfläche muss untergeordnet zum eigentlichen Produktions- bzw. Ver- 

und Bearbeitungs- bzw. Reparaturbetrieb stehen. Grundsätzlich ist der Umfang 

der Verkaufsfläche pro Betrieb auf maximal 800 m² begrenzt. 

e. Das Hauptsortiment darf nicht den nachfolgend aufgeführten nahversorgungsre-

levante Sortimenten / Warengruppen im Sinne der Sortimentsliste („Schwetzinger 

Liste“) gemäß Umsetzungskonzept zur Einzelhandelssteuerung in Schwetzingen 

entstammen: 

i. Lebensmittel / Getränke 

ii. Apotheken-, Drogerie- und Kosmetikwaren 

iii. Genussmittel / Tabakwaren 

iv. Zeitschriften / Zeitungen. 

3. Unzulässig sind: 

a. Lagerplätze, 

b. Tankstellen, 

c. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

d. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

e. Vergnügungsstätten aller Art wie Discos, Spielhallen und Betriebe, die der Unter-

haltung dienen und in denen sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder an-

geboten werden 

f. Sexshops 

g. Beherbergungsbetriebe sowie Gebäude und Räume für freie Berufe im Sinne des 

§ 13 BauNVO (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 

4. Bei der Ermittlung der Verkaufsflächengröße ist die gesamte dem Kunden zugängliche 

Fläche des Betriebes einschließlich Flure, Treppen, Kassenzonen, Ausstellungsflächen 

(einschließlich Schaufenster) mit Ausnahme der Kundensozialräume (Toiletten u.ä.) zu 

berücksichtigen. 
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5. In dem in der Planzeichnung festgesetzten Gewerbegebiet (GE) sind Vorhaben zulässig, 

deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente 

LEK,i,k nach DIN 45691 tags (6.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) nicht 

überschreiten. 

Gebiet k: A B C D 

Teilfläche LEK, tags LEK, 
nachts 

LEK, tags LEK, 
nachts 

LEK, tags LEK, 
nachts 

LEK, tags LEK, 
nachts 

GE 61 46 61 46 64 49 60 45 

Die Lage der Bezugsgebiete k ist nachfolgend dargestellt: 

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 vom Dezember 2006, Abschnitt 5 

in Verbindung mit Anhang A4 DIN 45691.  

Die Anwendung der Summation und der Relevanzgrenze nach Abschnitt 5 der DIN 

45691 ist zulässig. 

Wenn Anlagen oder Betriebe Emissionskontingente von anderen Teilflächen und / oder 

Teilen davon in Anspruch nehmen, ist eine erneute Inanspruchnahme dieser Emissi-

onskontingente öffentlich-rechtlich auszuschließen (z.B. durch Baulast oder öffentlich-

rechtlichen Vertrag). 

Bezogen auf das Maß der Nutzung ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. 

Die vorgenannten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesse-

rungswerk", Stand: 15.11.2011 werden im Rahmen der 1. Teiländerung des Bebauungspla-

nes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" übernommen und behalten damit auch zukünf-

tig ihre Gültigkeit. 
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2.4 Vorhandenes Fachplanungsrecht 

2.4.1 Flurbereinigungsverfahren B 535 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst im Bereich des öffentlichen Verkehrsan-

schlusses an die K 4144 sowie im Bereich der Ausgleichsflächen im sonstigen Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans Flurstücke, die im Flurbereinigungsgebiet des seit mehreren Jah-

ren laufenden Flurbereinigungsverfahrens Schwetzingen (B 535) liegen. Die übrigen Flächen 

innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind mit Änderungsbeschluss vom 

27.08.2010 (Az.: 2534 –B 1.21) aus dem Flurbereinigungsbereinigungsverfahren ausge-

schieden. 

Zur Sicherstellung der Flächenverfügbarkeit auch nach Abschluss des Flurbereinigungsver-

fahrens wird durch die Flurbereinigungsbehörde eine Abfindungsbescheinigung über die Zu-

teilung von Flurstücken im Flurbereinigungsplan erteilt, aus der hervorgeht, dass die Flurstü-

cke auch nach Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens zum vorgesehenen Ausgleich zur 

Verfügung stehen. Zusätzlich werden diese Flächen in den räumlichen Geltungsbereich des 

Bebauungsplans einbezogen, um die dauerhafte Nutzbarkeit dieser Flächen zur Durchfüh-

rung von Ausgleichsmaßnahmen auch planungsrechtlich abzusichern und die städtebauliche 

Grundlage für eine entsprechende Umsetzung im Flurbereinigungsplan zu schaffen. 

Darüber hinaus hat die Flurbereinigungsbehörde der Nutzung der im Flurbereinigungsverfah-

ren befindlichen Flächen zum Zwecke der Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen im 

sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie der Herstellung öffentlicher Erschlie-

ßungs- und Grünanlagen gemäß § 34 FlurbG zugestimmt. 

Nach Auskunft der Flurbereinigungsbehörde ist vorgesehen, das Flurbereinigungsverfahren 

im Sommer 2012 abzuschließen. 

2.4.2 Denkmalschutz 

Die Aussagen zum Denkmalschutz haben sich gegenüber den Planungen zum Bebauungs-

plan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11. 2011 nicht verändert: 

Das ehemalige Ausbesserungswerk in Schwetzingen ist als Kulturdenkmal nach § 2 DSchG 

Baden-Württemberg und ist in seiner Sachgesamtheit geschützt. Dementsprechend bedür-

fen alle Maßnahmen in diesem Bereich, den die Sachgesamtheit umfasst, vorab einer 

denkmalschutzrechtlichen Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde. Zudem befin-

den sich auf dem Areal des ehemaligen Ausbesserungswerkes sogenannte Einzeldenkmale, 

für welche bei Maßnahmen an und in den Bauten, ebenfalls eine denkmalschutzrechtliche 

Genehmigung zu beantragen ist. Grundsätzlich besteht ein öffentliches Interesse am Erhalt 

dieser Gebäude. Daneben sind sogenannte gartendenkmalpflegerisch schützenswerte Be-

reiche auf dem Areal festzustellen, die ohne vorherige Genehmigung keiner Veränderung 

unterzogen werden dürfen.18 

In einem Abstimmungsgespräch vom 21.09.2007 zwischen Herrn Oberbürgermeister Junker 

(Stadt Schwetzingen), Herrn Stadtbaumeister Welle (Stadt Schwetzingen), Frau Müller 

(Stadt Schwetzingen), Frau Dr. Baer-Schneider (Regierungspräsidium Karlsruhe), Herrn 

Mestenhauer (DBSImm) sowie Frau Holschuh (aurelis Real Estate GmbH & Co. KG), wurde 

                                                

18  Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. „Liste der Kulturdenkmale, Begründung der Denkmaleigenschaften gemäß § 2 

DSchG.“ 2003 
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nach Abstimmung mit der Oberen und Unteren Denkmalbehörde festgelegt, dass für die 

überwiegende Anzahl der Gebäude ein Abriss möglich ist, hierzu aber eine Genehmigung 

der Unteren Denkmalschutzbehörde erforderlich wird. Das Verwaltungsgebäude, die Wagen-

richthalle II, das Pförtnerhaus, die Pforte sowie die Baumallee sollen erhalten werden und 

möglichst in das Gesamtkonzept integriert werden.19 

Da eine Entwicklung des Areals in der geplanten Form durch die Auflagen des Denkmal-

schutzes nicht möglich ist, wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung20 durchgeführt, in de-

ren Ergebnis festgestellt worden ist, das der Erhalt der Gebäude dem Eigentümer nicht zu-

zumuten ist. Dementsprechend stellt das Regierungspräsidium Karlsruhe seine Bedenken 

gegen den Abbruch unter Auflagen zurück. Das Pförtnerhaus soll aufgrund einer möglichen 

wirtschaftlichen Nutzung erhalten werden.21 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erteilte in Übereinstimmung mit dem Regierungspräsidi-

um Karlsruhe, Referat 25, entsprechend die denkmalschutzrechtliche Zustimmung zum Ab-

bruch der rot markierten Gebäude auf dem durch die FIRU mbH ausgearbeiteten Übersicht-

plan (vgl. Abbildung 3) „Denkmalschutz vom 24.08.2009. Die Baumallee, das Pförtnerhaus 

und die Pforte, im genannten Übersichtsplan blau gekennzeichnet, sind von der Abbruchge-

nehmigung ausgenommen und entsprechend zu erhalten. 

Für die Wagenrichthalle II gilt hierbei eine Sonderregelung wonach der Abbruch nach § 8 

Denkmalschutzgesetz erst dann ganz oder teilweise erteilt werden wird, wenn nach Ab-

schluss des Bebauungsplanverfahrens keine bauleitplanerischen Festsetzungen dem teil-

weise oder kompletten Abriss entgegenstehen.22 

Die vorbezeichneten Kulturdenkmäler sind in der Planzeichnung mit Planzeichen „D“ ge-

kennzeichnet und in der Legende der Planzeichnung des Bebauungsplans entsprechend 

dargestellt und erläutert. 

Abbildung 3: Übersichtsplan Denkmalschutz 

                                                

19
  aurelis Real Estate Management. „Protokoll Schwetzingen, Thema: Denkmalschutz ABW Schwetzingen.“ Schwetzingen, 

21.09.2007. 
20

  ARCADIS Immobilien Consulting GmbH. „Technische Due Diligence - 2. Objektbericht.“ Technische Due Diligence, 

Schwetzingen, 2009. 
21

 Landratsamt, Rhein-Neckar-Kreis. „Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen; Standort 7049 Mannheim, Ihre E-Mail 

vom 21.05.2010.“ Heidelberg, 26. 05 2010 
22

 Baurechtsamt Schwetzingen, Untere Denkmalschutzbehörde. „Antrag auf Denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum 

Abbruck von Teilen des denkmalgeschützten ehemaligen Ausbesserungswerkes auf den Grundstücken Flst.Nr.: 1377/1, 
1377/8 und 1329 in der Werkstraße 10 in 68723 Schwetzingen.“ , Schreiben vom 06.11.2009, Az.: 17/09 
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Zwischenzeitlich wurde für den in Rede stehenden Bereich, entsprechend der denkmal-
schutzrechtlichen Zustimmung, der Abbruch der rot markierten Gebäude vorgenommen. 
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2.5 Bauplanungsrechtliche Zuständigkeit 

Der Stadt Schwetzingen obliegt die Planungshoheit für die verbindliche Bauleitplanung ge-

mäß § 1 Abs. 4 BauGB für das Plangebiet "Ehemaliges Ausbesserungswerk". 

3 Eingeholte Fachgutachten außerhalb der Umweltprüfung und 

des Umweltberichts 

Die Aussagen zum Verkehr haben sich gegenüber den Planungen zum Bebauungsplan Nr. 

82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11. 2011 nicht verändert. 

3.1 Verkehr 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes zum Bebauungsplan Nr. 82 „Ehemaliges Aus-

besserungswerk“ und im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes selbst waren die 

Auswirkungen des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Geplanten, auf die Erschlie-

ßung und den Verkehr zu beurteilen. 

Die Verkehrsuntersuchungen23, die durch das dazu beauftragte Fachgutachter-Büro durch-

geführt wurden, gliedern sich zum Einen in eine Verkehrsaufkommensprognose getrennt für 

PKW und Schwerverkehr für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes und den südlich 

angrenzenden Bereich des ehemaligen Ausbesserungswerkes. Das ermittelte Fahrtenauf-

kommen wird auf Grundlage der Straßennetzstrukturen und der anzusetzenden Herkünfte 

und Ziele feinräumig verteilt. 

Auf Grundlage der Verkehrsbelastungen für den durchschnittlichen werktäglichen Verkehr 

werden die für verkehrstechnische Dimensionierungsberechnungen maßgebenden Belas-

tungen für die vormittägliche und nachmittägliche Spitzenstunde errechnet. Mit diesen Wer-

ten werden Leistungsfähigkeitsberechnungen für die relevanten Knotenpunkte und Planfälle 

durchgeführt, die Aussagen über mögliche Betriebsformen, Ausgestaltung und Dimensionie-

rung der Knotenpunkte ermöglichen. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, hier mit der Grundausrichtung „Logistik“, 

wurde durch den Fachgutachter eine Nettobaufläche von etwa 11,7 ha ermittelt und als 

Grundlage für die weiteren Berechnungen angenommen. 

Zur Berechnung des Verkehrsaufkommens bezieht der Fachgutachter neben der Nettobau-

fläche auch die Anzahl der zu erwartenden Beschäftigten sowie das damit korrelierende 

Fahrtenaufkommen mit ein. Der Fachgutachter prognostiziert in seinem Angebot das Fahr-

tenaufkommen unter der Annahme von 40, 60, 80 bzw. 100 Beschäftigte/ha. Als Berech-

nungsansatz zum Verkehrsaufkommen werden hier 3,0 Wege / Beschäftigtem angenom-

men. 

Das Verkehrsaufkommen im Schwerverkehr lässt sich sowohl über die Beschäftigtenzahl als 

auch über die Nettobaufläche abschätzen. Aufgrund der Szenarienentwicklung wurde vom 

Gutachter der Ansatz „Beschäftigtenzahl“ gewählt. Für die Abschätzung des Verkehrsauf-

kommens wurde ein moderater Ansatz von 4,5 LKW-Fahrten/Beschäftigtem angenommen. 

Auf Grundlage der vorgenannten Prognoseansätze ergibt sich das in Tabelle 2 dargestellte 
Verkehrsaufkommen. 
  

                                                

23
 BS Ingenieure. „Stadt Schwetzingen, Erschließung Gelände ehemaliges Ausbesserungswerk.“ Ludwigsburg, 2009. 
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Tabelle 2: prognostiziertes Verkehrsaufkommen Plangebiet 

Beschäftigte / ha Fahrten 

 40 60 80 100 

PKW 1404 2105 2807 3509 

LKW 2105 3158 4211 5263 

Im Ergebnis des prognostizierten Verkehrsaufkommen wird vom Gutachter festgestellt, dass 

die Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Knotenpunkt Grenzhöfer Straße/Rampe B 535 

mit dem Anschluss des geplanten Gewerbegebietes als vierter Knotenpunktarm im freien 

Verkehrsfluss nur bei geringer erwartenden Beschäftigtenzahlen leistungsfähig ist. 

Als Kreisverkehrsplatz erreicht der Knoten eine sehr gute Leistungsfähigkeit. Eine Signalisie-

rung ist ebenfalls möglich. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes ist 

die Etablierung eines Kreisverkehrs in der unter Kapitel 1.6 beschriebenen Form vorgese-

hen. 
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4 Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

4.1 Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes (§ 2 Abs. 1 BauGB) 

Der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen hat am 19.07.2012 den Beschluss zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 82 „Ehemaliges Ausbesserungswerk“ - 1. Teiländerung - gefasst. 

4.2 Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes (§ 3 Abs. 2 

BauGB) 

Die Stadt Schwetzingen hat in ihrer Gemeinderatssitzung am 19.07.2012 den Beschluss zur 

Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gefasst. 

Auf Grundlage des Entwurfs zum Bebauungsplan Nr. 82 „Ehemaliges Ausbesserungswerk“ - 

1. Teiländerung -, erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB durch ei-

ne öffentliche Auslegung im Zeitraum vom 30. Juli 2012 bis 03. September 2012. 

4.3 Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) und der Nachbargemeinden 

(§ 2 Abs. 2 BauGB) 

In der Gemeinderatssitzung vom 19.07.2012 hat der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen 

darüber hinaus den Beschluss zur Durchführung der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB sowie zur Abstimmung mit den Nachbargemeinden gefasst. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange einschließlich der 

Nachbargemeinden erfolgt im Zeitraum vom 30. Juli 2012 bis 03. September 2012 gemäß § 

4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB auf der Grundlage des Entwurfs zum Bebauungs-

plan Nr. 82 „Ehemaliges Ausbesserungswerk“ - 1. Teiländerung -. 

4.4 Satzungsbeschluss 

wird ergänzt 
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5 Planinhalte 

Die Aussagen zu den Planinhalten haben sich gegenüber den Planungen zum Bebauungs-

plan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11. 2011 grundsätzlich nicht ver-

ändert und gelten dementsprechend weiter. 

Demnach wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan die städtebauliche Neuordnung der 

den Geltungsbereich des Planes umfassenden Brachflächen unter Beachtung der dafür im 

Einzelnen formulierten Ziele vorbereitet und in konkretes Städtebaurecht umgesetzt. Es er-

folgt die Ausrichtung auf eine zukünftig optimierte Nutzung des Gesamtbereichs. Durch die 

Verwirklichung der Planung wird insbesondere eine wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige 

gewerbliche Nutzung initiiert, die in Einklang mit der Entwicklung von ganz Schwetzingen 

und in Einklang mit der Entwicklung des „Schwetzinger Bogens“ sowie mit dem Landesent-

wicklungsplan 2002 Baden-Württemberg und dem Regionalplan Unterer Neckar steht (vgl 

Kapitel 2.1) 

Das der Planung zugrundegelegte Entwicklungskonzept kann sich auf einem durch die vor-

liegenden Planungen entstehenden rechtlichen Fundamente als ein positiver Beitrag für die 

Entwicklung der Stadt Schwetzingen und deren Umgebung darstellen. 

5.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzungen haben sich gegenüber den Planungen 

zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11. 2011 nicht ver-

ändert und gelten dementsprechend weiter. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 82 „Ehemaliges Ausbesserungswerk“ erfolgt die 

Festsetzung eines Gewerbegebietes (GE) gem. § 8 BauNVO. 

Die festgesetzte Nutzung ist dazu geeignet, die städtebaulichen Ziele für den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes zu erreichen. Mit der Planung wird dem in Kapitel 1.2 dargestell-

ten Ziel, der Bereitstellung von Gewerbeflächen, hier insbesondere von nicht erheblich stö-

renden Gewerbebetrieben, in der Stadt Schwetzingen Rechnung getragen. 

5.1.1 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

5.1.1.1 Zulässige und unzulässige Nutzungen 

a) Das zentrale Planungsziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtli-

chen Voraussetzung für die Errichtung von Gewerbebetrieben vornehmlich mit der Aus-

richtung „Logistik“. Allgemein zulässig sind dabei Gewerbebetriebe aller Art - außer sol-

che mit Verkaufsflächen -, Lagerhäuser, und öffentliche Betriebe sowie Anlagen für sport-

liche Zwecke. Damit ist gewährleistet, dass ansiedlungsinteressierte Unternehmen, ihre 

Planungen in geeigneter Weise umsetzen können. 

b) Ausnahmsweise können in dem vorgenannten Gewerbegebiet Geschäfts-, Büro- und 

Verwaltungsgebäude zugelassen werden. Daneben unter Beachtung bestimmter Vo-

raussetzungen - wie nachfolgend unter d) erläutert - auch Gewerbebetriebe mit Verkaufs-

flächen. 

c) Als unzulässig werden Lagerplätze, Tankstellen, Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 

zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anla-

gen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergnügungsstätten, 

Sexshops, Beherbergungsbetriebe sowie Gebäude und Räume für freie Berufe im Sinne 

des § 13 BauNVO festgesetzt. Dies dient insbesondere der konzeptgebundenen Umset-
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zung der Planung mit der Ansiedlung von Logistikbetrieben sowie dem Ausschluss stör-

empfindlicher Nutzungen. Die Ansiedlung von Sexshops und ähnlichen Nutzungen sowie 

solchen Vergnügungsstätten im Gewerbegebiet wäre grundsätzlich geeignet, um zu ei-

nem städtebaulich unerwünschten „Trading-Down-Effekt“ beitragen. 

d) Der grundsätzliche Ausschluss von Gewerbebetrieben mit Verkaufsflächen erfolgt für das 

Gewerbegebiet zur Verwirklichung der angestrebten und dargelegten städtebaulichen 

Entwicklungsziele für den Geltungsbereich.  

Gemäß der Bewertung der imakomm AKADEMIE im Rahmen des 2008 erstellten Einzel-

handelskonzeptes auf der Basis einer Bestandsuntersuchung des Einzelhandels und 

dem daraus abgeleiteten Umsetzungskonzept zur Einzelhandelssteuerung in Schwetzin-

gen, sollte der Standort „Ehemaliges Ausbesserungswerk“ auch künftig nicht als Einzel-

handelsstandort entwickelt werden. Nur so kann der aktuell dispersen Einzelhandels-

struktur in Schwetzingen künftig entgegengesteuert und eine (weitere) Schwächung der 

Innenstadt Schwetzingens sowie der zentralen Versorgungsbereiche in Umlandgemein-

den vermieden werden. Folgerichtig sollten Einzelhandelsansiedlungen am Standort 

„Ehemaliges Ausbesserungswerk“ grundsätzlich ausgeschlossen bzw. nur ausnahms-

weise zulässig sein. 

Verkaufsflächen sind deshalb zukünftig nur ausnahmsweise im Sinne eines Handwerks-

privilegs nur im direkten funktionalen und standörtlichen Zusammenhang mit Produkti-

ons- und Handwerksbetrieben innerhalb bestimmter Größenordnungen zulässig. Damit 

sollen Nutzungen, deren betrieblicher Schwerpunkt die Produktion oder Bearbeitung von 

Gütern ist, in gewissem Umfang auch der Verkauf dieser Produkte in wirtschaftlich sinn-

voller Ergänzung als untergeordnetem Betriebszweig ermöglicht werden. Die Verkaufs-

fläche darf dabei insgesamt 800 m² nicht überschreiten. Die größenmäßige Festlegung 

erfolgt hierbei mit Blick auf die gebietsbezogen zulässige Größenordnung von Betrieben 

mit Verkaufsflächen unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit bis maximal 800 m². Der 

Ausschluss bestimmter, nahversorgungsrelevanter Sortimente erfolgt in Anwendung der 

im Rahmen der Aufstellung des „Einzelhandelskonzeptes 2015“ der Gemeinden Schwet-

zingen und Plankstadt ermittelten, hier maßgeblichen ortspezifischen Liste dazu. Die be-

nannten Sortimente/ Warengruppen sind aufgrund ihrer Bedeutung für den täglichen Be-

darf zentrenrelevant und an nicht integrierten Standorten, wie vorliegend, ungeeignet im 

Sinne des zukünftigen Einzelhandelskonzeptes. 

Die im Bebauungsplan getroffenen Regelungen zur Zulässigkeit wurden durch den Gut-

achter imakomm AKADEMIE bewertet und als geeignet zur Umsetzung des Einzelhan-

delskonzepts befunden.24 

5.1.1.2 Geräuschkontingentierung 

5.1.1.2.1 Gewerbelärm 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes wird für das festgesetzte Gewerbe-

gebiet eine Geräuschkontingentierungen vorgenommen. Damit wird den in dem dazu vorge-

legten Fachgutachten unterbreiteten Aussagen gefolgt. Diese wird nach Maßgabe der dazu 

vorgenommenen Prüfung durch die Verwaltung sowie einer umfassenden städtebaulichen 

Abwägung umgesetzt. Es wird auf diese Weise sichergestellt, dass den bestehenden gesetz-

lichen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bezüglich sämtlicher erfor-

                                                

24
 imakomm AKADEMIE GmbH. „Bewertung der Einzelhandelsregelungen im Entwurf des B-Plans Nr. 82, Schwetzingen, 

Sachkundige Kurz-Stellungnahme zu den einzelhandelsrelevanten Festsetzungen im Entwurf des Bebauungsplans Nr. 82 
„Ehemaliges Ausbesserungswerk" Schwetzingen.“ Aalen, Juni 2010. 
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derlicher Einzelregelungen zum Schallimmissionsschutz – insbesondere im Bereich der 

Häuser in der Nachbarschaft, in welchen auch gewohnt wird – entsprochen wird. 

Durch die Nutzung des in dem geplanten Gewerbegebiet zu errichtenden und zu betreiben-

den Distributionszentrums werden Geräuschemissionen insbesondere durch Kfz-Fahrten, 

Zu- und Abfahrten von Personenkraftwagen auf Stellplätze, Be- und Entladevorgänge von 

Lastkraftwagen und schalltechnisch relevanten Einzelanlagen (Be- und Entladerampen) ver-

ursacht. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der als rechtlich akzeptabel hinzunehmenden Geräusch-

werte wurde deshalb eine Geräuschkontingentierung gemäß der im Dezember 2006 ergan-

genen DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ vorgenommen. Die darüber ergangene Fest-

setzung hat insbesondere den angemessenen Schutz der außerhalb des Plangebietes in 

seiner Umgebung (auch) vorhandenen Wohnnutzungen zum Gegenstand. 

Mit der Festsetzung wird gewährleistet, dass die als (noch) zumutbar beurteilten zulässigen 

Immissionswerte an den von dem Geräuschgutachter festgelegten  Aufpunkten mit dem dort 

jeweils zugrundegelegten Gebietscharakter an den benannten, in der Umgebung gelegenen 

Häuser eingehalten werden. Dennoch resultiert aus der Kontingentierung dass auf den da-

hingehend bestimmten Bereichen des Gewerbegebietes auch geräuschintensive Nutzungen 

zulässig sind, um eine wirtschaftliche Nutzung der Flächen zu gewährleisten. 

5.1.1.2.2 Festlegung maßgeblicher Immissionsorte in der Umgebung 

Um den benötigten Schutzumfang für die Nachbarbebauung festzulegen, wurden zunächst 

von dem zugezogenen Schallschutzgutachter die maßgeblichen Immissionsorte in der Um-

gebung des festzusetzenden Gewerbegebiets ermittelt. Die maßgeblichen Immissionsorte 

sind in Abbildung 4 dargestellt. 

Der Gutachter führt hierzu aus: 

Die bestehende Bebauung südlich der Landstraße L 543 ist im Bebauungsplan „Oststadt“ 

der Stadt Schwetzingen als allgemeines Wohngebiet dargestellt. Für die Bebauung westlich 

der Bahnstrecke nördlich des Grenzhöfer Wegs ist im Bebauungsplan ein reines Wohngebiet 

festgesetzt. Für die Bebauung entlang der Bahntrasse zwischen Grenzhöfer Weg und Lan-

desstraße L543 bestehen keine Bebauungsplanfestsetzungen. Nach Rücksprache mit der 

Stadt Schwetzingen wird für diese Bebauung die Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen 

Wohngebietes angesetzt. 

Die Bebauung östlich der Landstraße L545 zwischen der Landesstraße L 543 im Süden und 

dem Antoniusweg im Norden ist im Bebauungsplan „Siedlung, 1. Änderung“ der Stadt 

Plankstadt als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die nördlich angrenzende Bebauung an 

der Straße Westende ist im Bebauungsplan „Neurott Westende“ der Stadt Plankstadt als all-

gemeines Wohngebiet festgesetzt, gleiches gilt für die Bebauung nördlich der Straße Neurott 

und östlich der Dürerstraße. Die Bebauung östlich der Dürerstraße und nördlich der Straße 

Neurott ist im Bebauungsplan als reines Wohngebiet dargestellt. Die Bebauung zwischen 

Jahnstraße und Neurott ist nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans enthalten. Für 

diese Bebauung wird die Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebietes angesetzt. 

Für die Bebauung entlang der Werkstraße wird die Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen 

Wohngebietes angesetzt. 

In der Kommunalen Entwicklungsstrategie „Ehemaliges  Ausbesserungswerk  Schwetzingen“ 

ist auf den Liegenschaften der „Tompkins Barracks“ und „Kilbourne  Kaserne“ nördlich  des  

Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist u.a. die Entwicklung von Wohnbauflächen vorge-

sehen. Die Flächen der „Tompkins Barracks“ und „Kilbourne Kaserne“ sind mehr als 1.000 m 
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vom geplanten Gewerbegebiet entfernt. Die für die Beurteilung der Gewerbelärmeinwirkun-

gen durch das geplante Gewerbegebiet maßgeblichen bestehenden reinen und allgemeinen 

Wohngebiete sind dagegen nur 200 bis 500 Metern vom geplanten Gewerbegebiet entfernt. 

Wenn durch Regelungen im Bebauungsplan  sichergestellt wird, dass die innerhalb des ge-

planten Gewerbegebiets zulässigen Nutzungen an den bestehenden Wohnnutzungen keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbelärm verursachen, können relevante Ge-

werbelärmeinwirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf die Flächen der „Tompkins  

Barracks“ und „Kilbourne Kaserne“ ausgeschlossen werden. 

Abbildung 4: Lage der Immissionsorte, Abschätzung Gewerbelärmeinwirkung gem. DIN 18005  

 

5.1.1.2.3 Abschätzung der Gewerbelärmeinwirkungen 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Immissionsberechnung (Absatz 2.2.2 (FIRU GfI mbH 

2010)), ist davon auszugehen, dass bei einem uneingeschränkten Betrieb der in dem vorge-

sehenen Gewerbegebiet zulässigen Betriebe und Anlagen im Tag- und Nachtzeitraum an 

den bestehenden Wohngebäuden in der Umgebung des Geltungsbereichs des Bebauungs-

planes, mit Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 zu rechnen ist.  Dies 

wurde vom Fachgutachter auf Grundlage der Anhaltswerte unter Punkt 5.2.3 der DIN 18005 

prognostiziert. Für die Prognoseberechnung wird vom Fachgutachter ein Gewerbegebiet 

herangezogen, so dass ein flächenbezogener Schallleistungspegel vom LWA“ = 60 db(A)/m² 

angesetzt wird.  

Die vorgenannte Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 durch den uneinge-

schränkte Betrieb der im Gewerbegebiet zulässigen Anlagen führt zu einem Lärmkonflikt, der 

auf Ebene der Bauleitplanung gelöst werden muss. 

Grundsätzlich stellt der Fachgutachter zwei Ansätze zur Lösung des Lärmkonfliktes zur Dis-

kussion: 
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1. Einschränkung der innerhalb des Gewerbegebietes zulässigen Nutzungen anhand des 

zur Orientierung herangezogenen Abstandserlasses des Landes Nordrhein-Westfahlen. 

Damit würden Mindestabstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohn-

gebieten im Rahmen der Bauleitplanung geregelt. 

2. Festsetzung einer Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691. Somit können die 

Emissionen des Geplanten dahingehend begrenzt werden, dass an den nächstgelege-

nen schutzbedürftigen Immissionsorten außerhalb des Geltungsbereichs des Be-

bauungsplanes keine Geräuscheinwirkungen ankommen, welche gemäß TA Lärm nicht 

zulässig wären. 

Aufgrund der Tatsache, dass sich durch die Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 für 

den zukünftigen Nutzer die geringsten Einschränkungen ergeben und damit eine größtmögli-

che Flexibilität im Hinblick auf die Umsetzung des Geplanten erreicht wird, empfiehlt der 

Fachgutachter eine Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 vom Dezember 2006. 

5.1.1.2.4 Geräuschkontingentierung 

Zur Sicherstellung der als einschlägig zugrundezulegenden Immissionswerte wird die Fest-

setzung einer Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ 

vom Dezember 2006 vorgenommen. Damit wird den Empfehlungen des Fachgutachters Fol-

ge geleistet.  

Eine Gliederung in Teilbereiche ist im Gewerbegebiet nicht erforderlich. Daher wird im Zuge 

der Lärmkontingentierung auf die Gliederung der Gewerbegebiete der Gemeinde zueinander 

Bezug genommen. Die Gewerbegebiete „südlicher Hirschacker“ und „Lange Sandäcker“ ge-

währleisten hierbei, dass Gewerbebetriebe aller Art auch weiterhin ihren Standort im Ge-

meindegebiet finden. 

Der Fachgutachter führt zur Geräuschkontingentierung wie folgt aus:  

Durch die vorgenannte Geräuschkontingentierung werden die von dem geplanten Industrie-

gebiet ausgehenden Geräuschemissionen so begrenzt, dass die Summe aller Gewerbe-

lärmeinwirkungen aus den kontingentierten Gebieten an den nächstgelegenen störempfindli-

chen Nutzungen in der Umgebung des Plangebietes (Planwerte) nicht zu Überschreitungen 

der jeweiligen Immissionsrichtwerte nach TA Lärm bzw. der Orientierungswerte nach Beiblatt 

1 Din 18005 führt. Hierbei wird im Bebauungsplan eindeutig geregelt, welche Gewerbelärm-

einwirkungen Vorhaben in den kontingentierten Gebieten an den nächstgelegenen störemp-

findlichen Nutzungen in der Umgebung verursachen dürfen. Durch welche baulichen oder 

organisatorischen Maßnahmen die Einhaltung der zulässigen Immissionskontingente sicher-

gestellt wird, ist im Baugenehmigungsverfahren für das konkrete Bauvorhaben nachzuwei-

sen. 

5.1.1.2.5 Vorbelastung und Geräuschkontingente 

Aufgrund unterschiedlicher Abstände der nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen 

zum Geltungsbereich des Bebauungsplans ist es sinnvoll und erforderlich, gemäß Anhang 

A.4 der DIN 45691, bezogen auf die störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung, unter-

schiedliche Emissionskontingente bezogen auf die in Abbildung 5 dargestellten Bezugsge-

biete festzusetzen. 

Ergänzend können bei den verschiedenen Bezugsgebieten Vorbelastungen in Form von be-

stehenden oder geplanten Gewerbegebieten festgestellt werden, welche die Auswahl der 

Planwerte unter dem Immissionsrichtwert nach TA Lärm zulassen, so dass die Zusatzbelas-

tungen durch die zulässigen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-

planes im Zusammenwirken mit der Vorbelastung durch die bestehenden und geplanten ge-
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werblichen Nutzungen südlich, südwestlich und östlich des Geltungsbereiches nicht zu einer 

Überschreitung der Immissionsrichtwerte führen kann. 

Abbildung 5 Lageplan Bezugsgebiete 

 

Für die einzelnen Bezugsgebiete werden daher die in Tabelle 3 dargestellten Planwerte un-

ter dem Immissionsrichtwert nach TA Lärm angenommen. 

Tabelle 3: Angenommene Planwerte für die einzelnen Bezugsgebiete 

Bezugsgebiet Angenommener Planwert 

Bezugsgebiet A Planwert mit 3 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert nach TA Lärm 

Bezugsgebiet B Planwert mit 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert nach TA Lärm 

Bezugsgebiet C Planwert mit 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert nach TA Lärm 

Bezugsgebiet D Planwert mit 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert nach TA Lärm 

Für das Plangebiet werden demzufolge die in Tabelle 4  dargestellten Emissionskontingente 

bestimmt: 

Tabelle 4: Gewerbelärm, Teilflächen, Bezugsgebiete, Emissionskontingente LEK, I, k in dB 

Gebiet k: A B C D 

Teilfläche i: LEK,tags LEK, nachts LEK,tags LEK, nachts LEK,tags LEK, nachts LEK,tags LEK, nachts 

GI 61 46 61 46 64 49 60 45 

LEK, tags/nachts = Emissionskontingent Tag/Nacht 

Auf Grundlage der dargestellten Emissionskontingente LEK werden für die maßgeblichen 

Immissionsorte die nachfolgenden Immissionspegel als Summe der zulässigen Immissions-

kontingente LIK berechnet:  
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Tabelle 5: Geräuschkontingentierung, Planwerte, Summe Immissionskontingente 

 

Dem Festsetzungsvorschlag des Fachgutachters entsprechend wird im Bebauungsplan zu-

sammen mit der Karte Lage der Bezugsgebiete (s. Abbildung 5) wie folgt festgesetzt: 

In dem in der Planzeichnung festgesetzten Gewerbegebiet sind Vorhaben zulässig, deren 

Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK,i,k nach 

DIN 45691 tags (6.00 bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) nicht überschreiten. 

Gebiet k: A B C D 

Teilfläche LEK, tags LEK, 
nachts 

LEK, tags LEK, 
nachts 

LEK, tags LEK, 
nachts 

LEK, tags LEK, 
nachts 

GE 61 46 61 46 64 49 60 45 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 vom Dezember 2006, Abschnitt 5 in Ver-

bindung mit Anhang A4 DIN 45691. 

Die Anwendung der Summation und der Relevanzgrenze nach Abschnitt 5 der DIN 45691 ist 

zulässig. 

Wenn Anlagen oder Betriebe Emissionskontingente von anderen Teilflächen und / oder Tei-

len davon in Anspruch nehmen, ist eine erneute Inanspruchnahme dieser Emissionskontin-

gente öffentlich-rechtlich auszuschließen (z.B. durch Baulast oder öffentlich-rechtlichen Ver-

trag). 

Der Fachgutachter führt hierzu weiter aus: die Kontingentierungsfestsetzung wird beim Neu-

bau oder bei der Änderung von baulichen Anlagen wirksam. Mit dem Antrag auf Neubau, 
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Erweiterung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage innerhalb der kontingentierten 

Baugebiete ist nachzuweisen, dass die festgesetzten Emissionskontingente und die damit 

verbundenen zulässigen Immissionsanteile (Immissionskontingente) an den maßgeblichen 

eingehalten werden. Sind einem Vorhaben mehrere Teilflächen oder Teile von Teilflächen 

zuzuordnen, dürfen die Immissionskontingente dieser Teilflächen und Teilen von Teilflächen 

energetische summiert werden (Summation gemäß Punkt 5 der DIN 45691). Die Festset-

zung gilt in diesem Fall als erfüllt, wenn die Geräuschimmissionen des gesamten Vorhabens 

die energetische Summe aller Immissionskontingente der in Anspruch genommenen Teilflä-

chen einhält. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Be-

bauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr,j den Immissionsrichtwert an den maßgebli-

chen Immissionsorten um mindestens 15 db(A) unterschreitet (Relevanzgrenze gemäß 

Punkt 5 der DIN 45691). 

Mit der dargelegten Festsetzung werden die Geräuschemissionen der innerhalb des geplan-

ten Gewerbegebietes zulässigen Nutzungen dahingehend geregelt, dass die Sicherstellung 

von verträglichen Gewerbelärmeinwirkungen an Immissionsorten außerhalb des Plangebie-

tes ausreichend gewährleistet ist. 

Ergänzung: Durch die Festsetzung der Erschließungsstraße als öffentliche Verkehrsfläche 

verringert sich die Fläche des bisher festgesetzten Gewerbegebietes von rund 122.100 m² 

um 5.100 m² (4,2%) auf rund 117.000 m². Durch die Verkleinerung des Gewerbegebietes 

gegenüber dem Planungsstand vom Juni 2010 reduzieren sich die für das Gewerbegebiet 

insgesamt zur Verfügung stehenden Gesamtimmissionskontingente rechnerisch um bis zu 

0,2 dB(A). Da sich die zulässigen Gesamtimmissionskontingente mit der Verkleinerung des 

Gewerbegebietes nicht erhöhen, sondern rechnerisch geringfügig reduzieren, ergeben sich 

keine Änderungen für die Gewerbelärmbeurteilung und die Kontingentierungsfestsetzun-

gen.25 

5.1.1.2.6 Verkehrslärm 

Der Neubau der Anbindung des Plangebietes an den Grenzhöfer Weg über einen geplanten 

Kreisverkehr erfordert die Erfüllung der Anforderungen der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV). Der Fachgutachter führt hierzu im Schallgutachten aus:  

Die nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen außerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans befinden sich in mehr als 300m Abstand zum geplanten Anschluss. Rele-

vante Verkehrslärmeinwirkungen durch den KFZ-Verkehr auf dem geplanten Neubauab-

schnitt können aufgrund der Abstände ausgeschlossen werden. Der Bebauungsplan setzt 

ein Gewerbegebiet fest. Innerhalb  des  Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind keine 

schutzbedürftigen Wohnnutzungen zulässig. 

Zum planbedingten Zusatzverkehr führt der Fachgutachter wie folgt aus:  

Die [bereits vorhandenen] hohen Verkehrsmengen auf der Bundesstraße 535 lassen eine 

planbedingte Pegelerhöhung von mehr als 3 dB(A) an störempfindlichen Nutzungen entlang 

des bestehenden Straßennetzes nicht erwarten, da der planbedingte Zusatzverkehr über 

den Grenzhöfer Weg auf die B 535 fließt. Demnach sind organisatorische Maßnahmen im 

Kontext der TA Lärm nicht erforderlich. 

Zudem führt der Gutachter zur Erschließungsstraße innerhalb des Gewerbegebietes aus, 

dass die Verkehrslärmeinwirkungen des Kfz-Verkehrs auf der neuen Erschließungsstraße im 

                                                

25
 FIRU Gfi mbH. „Schalltechnische Stellungnahme zum Bebauungsplan "ehemaliges Ausbesserungswerk" Planungsstand 

30.05.2011 in Schwetzingen.“ Bericht-Nr.: P09-050/2, 2011. 
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Gewerbegebiet an den nächstgelegenen Immissionsorten Robert-Koch-Straße 33, Westen-

de 03 und Westende 23 Beurteilungspegel von bis zu 49,8 dB(A) am Tag und bis zu 43,3 

dB(A) in der Nacht verursachen. Die Verkehrslärmeinwirkungen des Neubaus der Erschlie-

ßungsstraße unterschreiten die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine und 

reine Wohngebiete von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht deutlich um mehr als 9 

dB(A) am Tag und um mehr als 5 dB(A) in der Nacht. Maßnahmen zum Schutz vor den Ver-

kehrslärmeinwirkungen der neugeplanten Erschließungsstraße sind nicht erforderlich.26 

Solche Schutzmaßnahmen sollen insbesondere auch aus städtebaulichen Gründen nicht ge-

troffen werden. 

  

                                                

26
 FIRU Gfi mbH. „Schalltechnische Stellungnahme zum Bebauungsplan "ehemaliges Ausbesserungswerk" Planungsstand 

30.05.2011 in Schwetzingen.“ Bericht-Nr.: P09-050/2, 2011. 
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5.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren 

Grundstücksflächen haben sich gegenüber den Planungen zum Bebauungsplan Nr. 82 

"Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11.2011 nicht verändert und gelten dement-

sprechend weiter. 

5.2.1 Gewerbegebiet 

Das Gewerbegebiet betreffend werden zum Maß der baulichen Nutzung, Festsetzungen ins-

besondere 

 zur Grundflächenzahl, 

 zu Gebäudehöhen, 

 zur überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksfläche, 

 zur Bauweise 

neben weiteren Festsetzungen getroffen. Damit ist jedenfalls den Mindestanforderungen 

nach § 16 Abs. 3 BauNVO entsprochen. 

a) Für das Gewerbegebiet wird zunächst im Sinne eines „größten anzunehmenden Pla-

nungsfalles“ für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung die Obergrenze für 

Gewerbegebiete gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO angesetzt. Dementsprechend ist einerseits 

eine wirtschaftliche Ausnutzung gewährleistet und andererseits wird eine übermäßige 

Versiegelung verhindert. 

b) Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden auch nicht etwa nicht 

hinzunehmende Belastungen für die im Plangebiet oder an dieses angrenzende vorhan-

dene Bebauung ausgelöst. So dass sichergestellt ist, dass der Bebauungsplan eine pla-

nungsrechtlich rücksichtslose Bebauung verhindert. 

5.2.1.1 Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 i.V.m. § 19 BauNVO) 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl ist mit 0,8 erfolgt. Die GRZ wird im Sinne eines 

„Größten anzunehmenden Planungsfalles“ angesetzt, so dass einerseits eine wirtschaftliche 

Ausnutzung gewährleistet wird und andererseits eine übermäßige Versiegelung verhindert 

wird. Grundsätzlich wird mit der Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,8 die Umsetzung 

einer gewerblichen  Nutzung ermöglicht.  

5.2.1.2 Gebäudehöhe (§ 16 Abs. 2 i.V.m. § 18 BauNVO) 

Es wird von einer zulässigen tatsächlichen Höhenentwicklung der Gebäude bis max. 15 m  

ausgegangen. Da die Geländehöhe noch Veränderungen unterliegt und auch im näheren 

Umfeld keine geeigneten Bezugspunkte vorgefunden werden, nimmt der Bebauungsplan in 

seinen Höhenfestsetzungen auf die Höhe über NN Bezug. Bei der Wahl der Meereshöhe 

(über NN) als Bezugspunkt ist die zulässige tatsächliche Gebäudehöhe aus der Planzeich-

nung nicht unmittelbar ablesbar; sie erschließt sich lediglich als Differenz zwischen der fest-

gesetzten Höhe über NN und den in der Planzeichnung zum Bebauungsplan angegebenen 

Bestandshöhen. Grundsätzlich wird von einer mittleren Bestandshöhe von 102,00 m über 

NN ausgegangen. Da die zukünftige Geländehöhe nur näherungsweise angenommen wer-

den kann, wird die maximale Höhenentwicklung der Gebäude auf 118,00 m über NN festge-

setzt. Damit ist gewährleistet, dass aufgrund der Geländetopographie eine ausreichende 

Flexibilität zur Umsetzung des Geplanten gewährleistet ist. 



Große Kreisstadt Schwetzingen Seite 39 

Bebauungsplan Nr. 82  "Ehemaliges Ausbesserungswerk" - 1. Teiländerung - Begründung   

 

Mit den getroffenen Festsetzungen zur maximal zulässigen Gebäudehöhen soll eine über-

mäßige Höhenentwicklung der errichtenden baulichen Anlagen unterbunden werden. Dies 

geschieht vor allem im Hinblick auf die städtebaulichen und stadtgestalterischen Bestrebun-

gen, mit der zukünftigen gewerblichen Nutzung an der Stadteingangssituation eine stadtbau-

strukturelle Bebauung zu ermöglichen, die sich harmonisch, auch im Hinblick auf die opti-

sche Wirkung, in die Stadteingangssituation integriert. 

Zudem wird eine Überschreitung des Höchstmaßes um bis zu 2m auf 20% der Dachfläche 

als zulässig festgesetzt, so dass eine ausreichende Flexibilität für architektonische bezie-

hungsweise gestalterischen Umsetzungen zur Verfügung steht.  

Daneben wird festgesetzt, dass Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbe-

sondere der Solarenergie, nicht auf das Höchstmaß der baulichen Anlagen angerechnet 

werden. Somit ist sichergestellt, dass der Einsatz sogenannter Photovoltaikanlagen vollzo-

gen werden kann, ohne dass nachteilige Auswirkungen, ggfs. wirtschaftlicher Art, durch die 

Ausgestaltung der Höhe baulicher Anlagen zu erwarten ist, dem nachhaltige Einsatz erneu-

erbarer Energien aber dennoch Rechnung getragen werden kann. 

Um einen eindeutigen Bezugsmaßstab für die Höhenfestsetzungen sicherzustellen, als Be-

zugsebene die Straßenendausbauhöhe in der Straßenachse der angrenzenden Erschlie-

ßungsstraße bestimmt. Bezugspunkt der Messung ist der Anschluss der Grundstückstücke 

an die Straßenverkehrsfläche. Die Messung ist an der Straßenverkehrsfläche angrenzenden 

Grundstücksseite am festgesetzten Bezugspunkt durchzuführen. 

5.2.1.3 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung 

mittels Baugrenze festgesetzt. 

Die Festsetzung der Baugrenzen im Bereich des Gewerbegebietes ist dabei auf der Grund-

lage erfolgt, dass dort, wo aus städtebaulichen Gründen eine größere Freiheit der Bebauung 

nicht nur vertretbar, sondern aufgrund der angestrebten gewerblichen Nutzung des Areals 

auch geboten erscheint. Die Lage der Baufelder wurde zudem so gewählt, dass den ver-

schiedenen Restriktionen innerhalb des Geltungsbereiches Rechnung getragen werden 

kann.  

Zudem ist mit der Festsetzung von zwei Baufeldern, in einem Abstand von 1 m zueinander 

gewährleistet, dass eine räumliche Trennung der Baukörper, vor dem Hintergrund städtebau-

licher und stadtgestalterischer Bestrebungen sichergestellt werden kann. Ferner kann mit der 

vorbeschriebenen Trennung der Baufelder der Möglichkeit Rechnung getragen werden, dass 

eine unabhängige Entwicklung von zwei getrennten Gewerbeflächen, ggfs. in zwei zeitlich 

und räumlich getrennten Bauabschnitten erfolgen kann. Somit wird im südlichen Baufeld die 

Etablierung eines großflächigen Gewerbebetriebes, erforderlichenfalls auch zu einem zeitlich 

vorgeordneten Zeitpunkt ermöglicht und gleichzeitig im südlichen Baufeld, Flächen für klein-

teiligere Gewerbebetriebe vorgehalten, die zeitlich nachgeordnet entwickelt werden können. 

Mit der Festsetzung zweier Baufelder in der dargestellten Form, wird dieser Intention auch 

städtebaulich entsprochen. 

5.2.2 Flächen für Nebenanlagen sowie für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Die Zulassung von Stellplätzen und Nebenanlagen auch auf nicht überbaubaren Flächen für 

das Gewerbegebiet ist sinnvoll, da somit, vor dem Hintergrund einer gewerblichen Nutzung 

hinreichende Spielräume geschaffen werden, die Stellplätze und Nebenanlagen flexibel auch 

außerhalb der Baugrenzen anzuordnen.  
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5.2.3 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Verkehrsflächen werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes im erforderlichen Um-

fang festgesetzt. Bezüglich der Straßenverkehrsflächen handelt es sich um die Festsetzung 

von Flächen für öffentliche Straßen und um Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung. 

Die Flächen für öffentliche Straßen umfassen hierbei lediglich den Kreisverkehr am nördli-

chen Knotenpunkt „Grenzhöfer Straße / B535“ sowie die öffentliche Erschließungsstraße im 

nordöstlichen Bereich des Plangebietes. Damit ist die Erschließung des Gewerbegebietes 

gesichert. Eine Festsetzung weitere öffentlicher Straßenverkehrsflächen im Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich und wird somit nicht vorgenommen. 

Am südlichen Rand der öffentlichen Verkehrsfläche des Kreisverkehrs wird der Planzeich-

nung entsprechend, ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrtsbereich festgesetzt, um einen rei-

bungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten. 

Mit der Festsetzung gemäß Planzeichnung wird die Umsetzung, wie unter Punkt 1.6 darge-

stellt ermöglicht. 

Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung im westlichen und südlichen Geltungs-

bereich dienen als Fuß- und Radwegeverbindung um die Fuß- und Radwege-

Verbindungsfunktion des Areals des „Ehemaligen Ausbesserungswerkes“ im örtlichen und 

überörtlichen Fuß- und Radwegesystem zu gewährleisten. Mit der Festsetzung wird die Um-

setzung des unter Kapitel 1.6 erläuterten Konzeptes ermöglicht. 

Die innere Erschließung erfolgt über private Erschließungsstraßen. Eine Darstellung im Be-

bauungsplan ist daher nicht erforderlich. 

5.2.4 Führung von oberirdischen Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Gemäß Planeintrag verlaufen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Lei-

tungsanlagen der EnBW Regional AG (110 kV-Leitung) dementsprechend ist es erforderlich, 

einen Schutzstreifen wie in der Planzeichnung dargestellt in den Bebauungsplan aufzuneh-

men. Die Versorgungsleitung ist als Hauptversorgungsleitung  gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 

BauGB dargestellt. Innerhalb der mit Leitungsrecht bezeichneten Fläche ist zudem eine Be-

bauung nicht und eine andere Nutzung nur in beschränkter Weise im Einvernehmen mit der 

EnBW Regional AG zulässig. 

5.2.5 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 

Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Die Festsetzung zu Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 

ermöglicht die Versickerung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes, insbe-

sondere innerhalb der gewerblichen Baufläche und der privaten Grünflächen. Hierfür sind die 

erforderlichen Retentionsräume auf den gewerblichen Bauflächen und den privaten Grünflä-

chen im Sinne einer dezentralen Versickerung vorzusehen. Die Abflüsse sind in geeignete 

Versickerungsanlagen einzuleiten. Die Bemessung der erforderlichen Mulden erfolgt nach  

Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nie-

derschlagswasser. DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 

e.V., Apr. 2005). 

Die Entwässerung der Zufahrt zum Gewerbegebiet soll in einer Versickerungsanlage in der 

Grünfläche nördlich der geplanten Erschließungsstraße in Form von Mulden erfolgen. Die 

Vordimensionierung für eine Straßenfläche einschl. Gehweg von insgesamt 2.660 m² ergibt 

ein erforderliches Muldenvolumen von 110 m³. Die Fläche der Mulde bei einer maximalen 

Einstaubhöhe von 0,28 m beträgt 400 m². 
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5.2.6 Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Im Osten des Plangebietes verläuft eine oberirdische 110 kV-Versorgungsleitung der EnBW 

Regional AG. Für diese Versorgungsleitung ist ein Schutzstreifen nebst Schutzstreifen ge-

mäß Planeintrag festgesetzt.  

Im Westen und Norden des Plangebietes ist ein Mischwasserkanal (DN 500) zur Ableitung 

des anfallenden Mischwassers vorgesehen. Der Verlauf des Kanals ist im Westen de-

ckungsgleich mit dem geplant Rad- und Fußweg. Im Norden des Plangebietes verläuft der 

geplante Mischwasserkanal parallel zur Grenzhöfer Straße. Im Bereich der privaten Grünflä-

che pG3 wird zur Sicherung des Mischwasserkanals ein Leitungsrecht nebst Schutzstreifen 

entsprechend der Planzeichnung festgesetzt. 

Im Südwesten des Plangebietes ist zudem ein Leitungsrecht nebst Schutzstreifen festge-

setzt. Damit ist der Sicherung der Telekommunikationslinie genüge getan. 

5.2.7 Öffentliche Grünflächen und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden an verschiedenen Stellen öffentliche und 

private Grünflächen festgesetzt, die zum Einen zur Minderung und Kompensation der un-

vermeidbaren Eingriffe im Geltungsbereich beitragen und zum Anderen das Plangebiet ge-

stalterisch und städtebauliche aufwerten sollen. 

Im östlichen Teil des Plangebietes wird ein bis zu 30m breiter Streifen als private Grünfläche 

(pG2) beziehungsweise als öffentliche Grünfläche (öG4) festgesetzt, der parallel zur angren-

zenden Bundesstraße 535 verläuft. Diese Grünflächen sollen einen grünen Abschluss zur 

Bundestraße herstellen und damit das Plangebiet auch von der Bundesstraße abgrenzen. 

Zudem wird mit der Festsetzung des vorbeschriebenen Grünstreifens der Anregung des Re-

gierungspräsidiums Karlsruhe entsprochen, wonach parallel zur B535 ein derartiger Grün-

streifen aufgenommen werden sollte. Daneben werden mit der Anlage des Grünstreifens den 

abstandsrechtlichen Vorgaben zur Bundesstraße entsprochen.  

Im nördlichen Bereich, parallel zur Grenzhöfer Straße ist ein weiterer privater Grünstreifen 

(pG1) festgesetzt, der als Abstandsgrün unter städtebaulichen und naturschutzfachlichen 

Aspekten zu gestalten ist und einen grünen Abschluss zur Grenzhöferstraße bieten soll. 

Im Norden des Plangebietes wird zudem eine öffentliche Grünfläche (öG1) festgesetzt, die 

als Verkehrsgrün gemäß Bebauungsplan Nr. 74 „Bahnüberquerung K4144“ ausgestaltet 

wird. 

Im Westen und Süden des Plangebietes werden öffentliche Grünstreifen festgesetzt. Die öf-

fentliche Grünfläche (öG3) ist hierbei als Abstandgrün auszugestalten und hat in Verbindung 

mit dem Fuß- und Radweg eine Trennfunktion im Hinblick auf den südlich angrenzenden 

Teilbereich des ehemaligen Ausbesserungswerkes zu leisten. Daneben fungiert die öffentli-

che Grünfläche als Begleitgrün der Fuß- und Radwegeverbindung und stärkt in Zusammen-

hang mit der öffentlichen Grünfläche (öG2) die Verknüpfungsfunktion des Gesamtareals im 

Hinblick auf die bereits bestehenden Fuß- und Radwegeverbindungen in Schwetzingen. Mit 

der Herstellung der Grünflächen in der dargestellten Form wird außerdem ein grüner Ab-

schluss erreicht, der das Plangebiet gestalterisch von der Umgebungsbebauung separiert. 

Zudem wird die unter Denkmalschutz stehende Baumallee durch Baumpflanzungen auf die-

sen Grünflächen aufgenommen und fortgeführt, um die öffentliche Grünfläche aufzuwerten. 

Damit wird dem Erhalt der denkmalgeschützten Baumallee weitergehend Rechnung getra-

gen. 
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In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass in den öffentlichen Grünflächen die 

festgesetzten Säuleneichen (Quercerus robur fastigata) durch Säulen-Hainbuchen (Carpinus 

betulus fastigata) ersetzt wurden, dies vor dem Hintergrund der Anfälligkeit für Krankheiten 

und Schädlinge der ursprünglich im Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungs-

werk" festgesetzten Säuleneichen. 

5.3 Hinweise und Kennzeichnungen 

Die Aussagen zu Hinweisen und Kennzeichnungen haben sich gegenüber den Planungen 

zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11. 2011 nicht ver-

ändert und gelten dementsprechend weiter. 

5.3.1 Meldepflicht für Bodendenkmäler 

Aufgrund der Lage von gesetzlich geschützten Baudenkmälern im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans, sind ggf. weitere Funde nicht grundsätzlich auszuschließen. Sollten daher in 

Folge der Planungen bei der Durchführung von Erdarbeiten bisher unbekannte archäologi-

sche Funde und Befunde entdeckt werden, sind diese dem Regierungspräsidium Karlsruhe, 

Ref. 26 umgehend zu melden. Die Fundstelle ist bis zu vier Werkstage nach der Fundanzei-

ge unberührt zu lassen, wenn nicht eine Verkürzung der Frist mit dem Ref. 26 vereinbart 

wird. (§ 20 DSchG i.V.m. § 27 DSchG). Die Meldepflicht aufgrund der Anregung des zustän-

digen Regierungspräsidiums Karlsruhe, Abteilung 2 – Wirtschaft, Raumordnung, Bau- und 

Denkmal- und Gesundheitswesen im Aufstellungsverfahren in den Bebauungsplan aufge-

nommen. 

5.3.2 Altlasten 

Die Kennzeichnung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 

belastet sind vorsorglich erfolgt für die Bereiche ALVF 7049-09-006 (Holztränke) und ALVF 

7049-09-008 (Wagenrichthalle I). Aufgrund der Untersuchungsergebnisse der Fachgutachten 

zur Boden- und Altlastensituation27 wurde das Auftreten von Altlasten und Verunreinigungen 

gemäß BBodSchG an diesen Stellen nachgewiesen beziehungsweise wird vermutet. Die 

Kennzeichnung erfüllt damit eine Hinweisfunktion. Überdies sind die Vorkehrungen zum Um-

gang mit Altlasten bei allen Eingriffen in den Boden auf unversiegelten Teilflächen zu beach-

ten. 

Daneben wurden durch eine gutachtliche Überprüfung28 der zukünftigen öffentlichen Flächen 

im Geltungsbereich im Auftrag der Stadt Schwetzingen mittels Bohrungen und Laboranaly-

sen der Proben die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen bestätigt. Die untersuchten 

Flächen sind als unbelastet bzw. als gering belastet einzustufen. Gefahren der Schutzgüter 

Grundwasser und Mensch können hierbei ausgeschlossen werden. 

Die entsprechenden Hinweise und Festsetzungen hierzu sehen vor, dass dabei alle Boden- 

und Erdarbeiten sowie sonstige Eingriffe in den Untergrund im gesamten Geltungsbereich 

fachgutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren sind. Sämtliches Aushub- und Boden-

material ist auf Auffälligkeiten hin zu untersuchen und zu separieren sowie über zugelassene 

Fachbetriebe einer fachgerechten Behandlung, Verwertung oder Entsorgung zuzuführen. 

Durch einen begleitenden Gutachter ist auch sicher zu stellen, dass angetroffene Auffüllun-

gen vollständig aus vorgesehenen Versickerungsbereichen entfernt werden.  

                                                

27
 Tauw GmbH. „B-Plan ehem. DB-Ausbesserungswerk Schwetzingen, Fachbeitrag Altlasten.“ Fachbeitrag, 2011. 

28
 Ing.-Büro für Geotechnik und Spezialtiefbau Merklinger. „Ehem. BBAW Schwetzingen - Kurzbewertung der 

umwelttechnischen Untersuchungsergebnisse.“ Schwetzingen, 2010. 
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Da im Rahmen von Baumaßnahmen und damit verbunden Eingriffen in den Untergrund ggf. 

auftretenden Verunreinigungen gemäß BBodSchG ohnehin nach gesetzlichen Vorschriften 

zu beseitigen sind, werden danach auf versiegelten Flächen keine Verunreinigungen gemäß 

BBodSchG mehr anzutreffen sein. 

Die weiteren Hinweise tragen Anforderungen Rechnung, die bei der baulichen und sonstigen 

Nutzung der Flächen zu beachten sind. Sie tragen zu einer sachgerechten und angemesse-

nen Behandlung der geschilderten Problematik bei. 

5.3.3 Nachrichtliche Übernahmen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich ein Teil des gemäß den relevanten 

denkmalrechtlichen Vorschriften geschützten Kulturdenkmals „Kastanienallee“. Das Denkmal 

ist gemäß Planeintrag gekennzeichnet. Vor baulichen Eingriffen, wie auch vor einer Verän-

derung des Erscheinungsbildes dieses Kulturdenkmals ist nach der vorherigen Abstimmung 

mit dem Referat 26 / Denkmalpflege des Regierungspräsidiums Karlsruhe eine denkmal-

rechtliche Genehmigung erforderlich. Auf Grundlage des § 9 Abs. 6 BauGB wird das vorge-

nannte geschützte Kulturdenkmal „Kastanienallee“ in den Bebauungsplan nachrichtlich 

übernommen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Teilbereich des Flurstück 1230/1 (9953 neu)) be-

findet sich eine Bahnanlage (bahnbetriebsnotwendiges Kabel). Die Bahnanlage ist gemäß 

Planeintrag gekennzeichnet. Diese Teilfläche darf nicht als Teil der vorgesehenen Aus-

gleichsmaßnahme herangezogen werden, kann aber im Geltungsbereich des 

Bebaungsplanes verbleiben. 

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen sind neben zahlreichen Sträuchern auch Kirschen, 

Kastanien (Ergänzung der Allee) und Eichen als langlebige standortheimische Baumarten zu 

pflanzen. Dies entspricht den Anregungen des Kreisforstamtes. 

5.4 Technische Infrastruktur / Ver- und Entsorgung 

Die Aussagen zur technischen Infrastruktur / Ver- und Entsorgung haben sich gegenüber 

den Planungen zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11. 

2011 nicht verändert und gelten dementsprechend weiter. 

Für die neu erschlossenen Flächen des Plangebietes müssen die Anlagen der Ver- und Ent-

sorgung sowie weitere technische Infrastruktur erstellt werden. Dahingehend sind keine An-

haltspunkte – insbesondere aus der Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange 

und sonstiger Stellen – erkennbar, dass eine Versorgung der neu erschlossenen Flächen 

und Nutzungen nicht in ausreichendem Maß möglich wäre. Die erforderlichen technischen 

Planungen werden mit den zuständigen Versorgern und Leitungsträgern abgestimmt und 

gemeinsam mit einer zukünftigen Bauentwurfsplanung konkretisiert. 

5.4.1 Soziale Infrastruktur 

Die Festsetzungen für das Gewerbegebiet haben aufgrund der Nutzungsstruktur keine Aus-

wirkungen auf die soziale Infrastruktur. 
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5.4.2 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung des Plangebietes ist gemäß fachgutachterlicher Stellungnahme29 von 

Süden über die Werkstraße und von Nordwesten sichergestellt. Im Süden des Plangebietes 

kann die Versorgung über das bestehende Ortsnetz erfolgen. Hierzu ist vorgesehen, einen 

Übergabeschacht der Stadtwerke im Bereich des Pförtnerhauses am Ende der Werkstraße 

heranzuziehen. Zudem kann die Versorgung des Plangebietes auch über eine bestehende 

Wasserleitung DN 400 von Nordwesten her erfolgen. Die vorgenannte Wasserleitung verläuft 

nördlich der parallel zum Plangebiet verlaufenden K4144. 

Die Neuverlegung der Wasserversorgungsleitungen und die generelle Neuordnung der Was-

serversorgung ist im Zuge der Erschließungsplanungen ab dem Übergabeschacht vorgese-

hen. Die erforderlichen Planungen erfolgen durch die Stadtwerke Schwetzingen oder einen 

entsprechenden Beauftragten auf nachgeordneter Ebene zum Bebauungsplan. 

5.4.3 Versorgung mit Gas / Fernwärme 

Gemäß Fachgutachten30 befindet sich entlang der Werkstraße eine Gasleitung DN 200 PN 

10, die auf Höhe des Pförtnerhauses in Richtung der Gleise verlegt ist. Über diese Leitung 

kann das Gebiet mit Gas versorgt werden. Die zukünftige Versorgung ist nach Auskunft der 

Stadtwerke von den Gasabsatzchancen abhängig und muss in zusätzlichen Abstimmungs-

gesprächen erörtert werden. Gegebenenfalls erforderliche Fernwärmeleitungen zur Anbin-

dung des Plangebietes an das Fernwärmesystem befinden sich nicht im näheren Umfeld des 

Erschließungsgebietes. Eine Versorgung durch Fernwärme wird durch die Stadtwerke eben-

so wie die Gasversorgung von den Absatzchancen abhängig gemacht. 

5.4.4 Stromversorgung 

Zur Stromversorgung führt der Fachgutachter im Gutachten31 aus, dass im südlichen Teil, am 

Rand des Plangebietes verlaufen ab dem Umspannwerk mehrere erdverlegte Stromleitun-

gen. Im Einzelnen sind dies 4 x Mittelspannungskabel und eine 20-kV Stromleitung. Die La-

ge der Leitungen wird nur ungefähr angegeben sowohl in Tiefe als auch in Trasse. Des Wei-

teren befindet sich südlich angrenzend zum Plangebiet ein Umspannwerk der EnBW. Die 

Versorgung des Gebietes durch einen Versorgungsträger mit Energie erfolgt über neu zu 

planende Umspannstationen, deren Zugang über öffentliche Straße mit Schwerlastverkehr 

erforderlich ist. Die genaue Anzahl der Umspannstationen sowie die genaue Verortung der 

Stationen sind nachgeordnet in Gesprächen mit der EnBW abzustimmen und auf nahgeord-

neter Ebene zur Bauleitplanung zu planen. 

5.4.5 Telekommunikation 

Die Versorgung der Telekom erfolgt von der Werkstraße über Holzmasten. Die Telekom 

stellt die Verlegung neuer Telekommunikationslinien unter Vorbehalt einer wirtschaftlich ver-

tretbaren Risikobegrenzung. 

                                                

29 Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH. „Entwicklung "Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen" - 

Technisches Fachgutachten zur verkehrlichen Erschließung und Entwässerung zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges 
Ausbesserungswerk" in Schwetzingen.“ Fachgutachten, Heidelberg, 2011. 
30

 ebenda  

31
 Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH. „Entwicklung "Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen" - 

Technisches Fachgutachten zur verkehrlichen Erschließung und Entwässerung zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges 
Ausbesserungswerk" in Schwetzingen.“ Fachgutachten, Heidelberg, 2011. 
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Zusammengefasst stellt der Fachgutachter32 fest, dass die Versorgung des Plangebietes mit 

Strom, Wasser und Kommunikation gewährleistet ist. Die Versorgung mit Gas bzw. Fern-

wärme wird von den Absatzchancen abhängig gemacht. Im Zuge der Erschließungsplanung 

wird mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen ein koordinierter Leitungsplan erstellt. Die 

Trassenführung der Versorgung des Gebietes kommt in den öffentlichen Flächen bzw. Ver-

kehrswegen zum liegen. 

5.4.6 Entwässerung, Grundwasser 

Natürliche Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht vor-

handen. 

Es ist vorgesehen die Entwässerung des Plangebietes „Ehemaliges Ausbesserungswerk“ im 

modifizierten Mischsystem durchzuführen. Die Betrachtung erfolgt im Fachgutachten33 für 

den Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 82 „Ehemaliges Ausbesserungswerk“. 

Für das im Erschließungssystem anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen ist eine 

Erfassung in Regenwasserkanälen beziehungsweise Muldenflächen vorgesehen. Eine Re-

tention und Versickerung ist innerhalb der Grünflächen angedacht.  Die Abflussbeiwerte für 

die unterschiedlichen Nutzflächen des Plangebietes wurden auf Grundlage des Bebauungs-

planentwurfes, auf Erfahrungswerten und auf Grundlage des DWA-Merkblattes M 153 abge-

schätzt. Als Mindestnenndurchmesser ist zur Ableitung des Mischwassers aus betriebstech-

nischen Gründen mindestens ein Kanal DN 300 zu wählen. 

Die LKW Stellflächen und die LKW-Umschlagsflächen sind gemäß Aussage des Wasser-

rechtsamtes des Rhein-Neckar-Kreises an den Mischwasserkanal anzuschließen. 

Gemäß den Aussagen des Fachgutachters ist vorgesehen, die Niederschlagsabflüsse, wel-

che von den Dachflächen gesammelt werden, in Regenwasserkanälen bzw. Muldenflächen  

zu erfassen. Eine Retention und Versickerung ist auf den Grundstücken innerhalb der Grün-

flächen vorzusehen (dezentrale Versickerungsanlagen). Diese Abflüsse sind in geeignete 

Versickerungsanlagen einzuleiten. Die Bemessung der erforderlichen Mulden erfolgt gemäß 

Fachgutachter nach DWA-A 138. Die Park- und Straßenflächen sind an den Mischwasser-

kanal anzuschließen. 

Die Entwässerung der Zufahrt zum Gewerbegebiet soll in einer Versickerungsanlage in der 

Grünfläche nördlich der geplanten Erschließungsstraße in Form von Mulden erfolgen. Die 

Vordimensionierung für eine Straßenfläche einschl. Gehweg von insgesamt 2.660 m² ergibt 

ein erforderliches Muldenvolumen von 110 m³. Die Fläche der Mulde bei einer maximalen 

Einstaubhöhe von 0,28 m beträgt 400 m². 

Die Grundwasserflurabstände sind im Geltungsbereich des Plangebietes und darüber hinaus 

als hoch zu bezeichnen und in der Regel für die Vegetation kaum verfügbar. Die Funktion 

der natürlichen Böden ist im Bereich Schwetzingen als sehr gering bis gering einzustufen, 

die potentielle Verweildauer der Sickerwasserverweilzeit liegt bei wenigen Tagen bis mehre-

ren Monaten. Die Schutzfunktion der stark anthropogen veränderten Böden ist als sehr ge-

ring anzunehmen. 

                                                

32
 Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH. „Entwicklung "Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen" - 

Technisches Fachgutachten zur verkehrlichen Erschließung und Entwässerung zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges 
Ausbesserungswerk" in Schwetzingen.“ Fachgutachten, Heidelberg, 2011. 

33
 ebenda 
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Mit der in der gutachterlichen Stellungnahme34 dargestellten Vorgehensweise kann davon 

ausgegangen werden, dass die Entwässerung des Plangebietes in der dargestellten Form 

geleistet werden kann. 

 

  

                                                

34
 Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH. „Entwicklung "Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen" - 

Technisches Fachgutachten zur verkehrlichen Erschließung und Entwässerung zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges 
Ausbesserungswerk" in Schwetzingen.“ Fachgutachten, Heidelberg, 2011. 
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6 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Die Aussagen zu den wesentlichen Auswirkungen der Planung haben sich gegenüber den 

Planungen zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 15.11. 

2011 nicht verändert und gelten dementsprechend weiter. 

6.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist zutreffend gewählt worden, so 

dass die vorgesehene Planung sachgerecht umgesetzt werden kann. 

6.2 Auswirkungen auf den Verkehr 

Das im Bebauungsplan dargestellte Gewerbegebiet mit der Ausprägung Logistik- und Spedi-

tionsbetrieb machte eine Verkehrsaufkommensprognose erforderlich. Um Aussagen zu ver-

schiedenen Entwicklungsszenarien zu erhalten wurde durch das Büro BS Ingenieure die 

Verkehrsaufkommensprognose in einem Fachgutachten35 in Szenarien entwickelt und ab-

hängig von der zu erwartenden Beschäftigtenzahl aufgestellt. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen haben ergeben, dass der bestehende Knotenpunkt 

Grenzhöfer Straße / Rampe zur B 535 mit dem Anschluss des geplanten Gewerbegebietes 

als vierter Knotenpunktarm im freien Verkehrsfluss nur bei geringer zu erwartenden Beschäf-

tigtenzahlen leistungsfähig ist. Als Kreisverkehr erreicht der Knotenpunkt jedoch eine sehr 

gute Leistungsfähigkeit, eine Signalisierung wäre ebenfalls möglich.36  

Unter Punkt 1.6 wird das Erschließungskonzept in Form eines vier-armigen Kreisverkehrs 

dargestellt und erläutert, so dass der Anschluss des Plangebietes an den örtlichen und übe-

rörtlichen Verkehr in ausreichender Dimension sichergestellt wird. 

Aufgrund der damit bestehenden direkten Anbindung des Plangebietes über den vier-

armigen Kreisverkehr an die Bundesstraße 535, welche die Anbindung an die Bundesauto-

bahnen A 6 und A 5, über die Anschlussstelle „28 Mannheim / Schwetzingen“ (A6) und über 

die Anschlussstelle „Heidelberg / Mannheim“ (A5) ermöglicht, kann davon ausgegangen 

werden, dass nicht mit einer wesentlichen Erhöhung der Belastung des örtlichen Verkehrs-

systems zu rechnen ist. Es ist weiter anzunehmen, dass aufgrund der bereits bestehenden 

und gut ausgebauten Bundesstraße 535, die Funktionsfähigkeit des örtlichen und überörtli-

chen Straßennetzes nicht beeinträchtigt wird. 

6.3 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die wesentlichen Auswirkungen der aus dem 

Bebauungsplan resultierenden Eingriffe gemäß zugehörigem Grünordnungsplan37. Dabei 

werden die Wirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-

füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt betrachtet.  

Die wesentlichen Eingriffe durch den Bebauungsplan erfolgen in Bezug auf die Naturgüter 

Flora, Fauna, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild und Erholung durch die zulässige 

                                                

35 BS Ingenieure. „Stadt Schwetzingen, Erschließung Gelände ehemaliges Ausbesserungswerk.“ Ludwigsburg, 2009. 

36
 ebenda 

37 vgl. ILN - Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz. „Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 82 1. Änderung 

"Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen".“ Bühl, Mai 2012. 
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Überbauung und/oder Versiegelung von Vegetationsflächen sowie teilversiegelten und be-

bauten Bereichen. Diese führen bei der vorhandenen Vegetation zu Veränderungen und 

Entzug von Lebensräumen und darüber hinaus in Bezug auf die Fauna zur Zerschneidung 

von Habitatverbindungen. Streng geschützte Arten sind ebenfalls betroffen.  

In Bezug auf die Böden sind die wesentlichen Auswirkungen der Abtrag von überwiegend 

stark beeinträchtigten Böden sowie der Entzug von Bodenflächen durch Versiegelung mit 

stark eingeschränkten Funktionen für Filter- und Puffer für Schadstoffe, Standort für Kultur-

pflanzen (natürliche Ertragsfunktion) sowie als Ausgleichskörper für den Wasserkreislauf.  

Beim Schutzgut Wasser bringt die Versiegelung eine Reduzierung der Grundwasserneubil-

dung mit sich bzw. eine Erhöhung des Oberflächenabflusses.  

Die Funktionen Klima und Luft büßen im nördlichen Teil teilweise unversiegelte Flächen mit 

eingeschränkten Funktionen Frischluft- und Kaltluftbildung ein. Zusätzlichen kommen stoffli-

che Einträge durch Emissionen von Heizanlagen, Verkehrsströme und thermische Belastun-

gen durch die Baukörpermassen hinzu. Aufgrund der geringen Anbindung an Luftleitbahnen 

ist eine zusätzliche Belastung der Stadt Schwetzingen kaum zu erwarten. 

Das stark anthropogen überprägte Landschaftsbild einer Industriebrache bzw. von Sukzessi-

onsflächen auf Bahnflächen erfährt durch die Bebauung eine geringfügige Änderung. Eine 

landschaftsbezogene Erholung findet nicht statt. Die betroffene Erholungsfunktion durch 

Wegfall der Kleingartenanlage wird aufgrund der überwiegend nicht öffentlichen Nutzbarkeit 

als mittel eingestuft. 

Wie bereits ausgeführt, entstehen bei der Umsetzung des Bebauungsplans großflächige er-

hebliche Eingriffe aus landschaftspflegerischer Sicht. Diese bedeuten- aufgrund der Flächen-

größe und -qualität-  mittlere bis sehr hohe Konflikte bzgl. der Leistungsfähigkeit des Natur-

haushaltes. Hintergrund ist die Bedeutung der vorhandenen Strukturen.  

Konfliktminimierende Maßnahmen bestehen in einer großflächigen Dachbegrünung, der 

Versickerung des Niederschlagswassers mit Auflagen, dem Erhalt vorhandener Alleen, 

Baumreihen und Grünflächen soweit möglich. 

Die unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft sind sowohl durch planinterne Pflanz-

gebote als auch durch großflächige planexterne Ausgleichsmaßnahmen auszugleichen. Da-

bei müssen sich die Ausgleichsmaßnahmen bzgl. Fläche und Funktion an den Eingriffsflä-

chen orientieren. Ebenso sind artenschutzbezogene Maßnahmen notwendig. 

Die Berechnung des planinternen Ausgleichs erfolgt im Rahmen des LfU-Modells (2005) 

durch die Wertzuweisung (Biotoptypen) zu den erwarteten Planungsflächen. Wesentliche 

Elemente des planinternen Ausgleichs sind: 

 Erhalt von Vegetationsbeständen durch Ausweisung als Grünfläche 

 Gestaltung neuer Grünflächen 

 Dachbegrünung 

 Baumpflanzungen  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu Flächengestaltung, -größe und -bewertung. 
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Tabelle 6: Planinterner Ausgleich 

Erhalt, Entwicklung Biotope Fläche Wertpunkte Gesamtwert 

  m² LfU Punkte 

Baufenster: Bauwerke, Parkplätze       

Bauwerke 70500 1 70500 

Baunebenflächen innerhalb Baufenster 8800 1 8800 

Baufenster (ohne bebaubar, ohne Baunebenflächen 
- als Grünfläche möglich) 8800 4 35200 

GE-Flächen außerhalb Baufenster     0 

davon Verkehrsflächen, LKW-Parkplätze vollversie-
gelt 7550 1 7550 

davon PKW-Parkplätze (Rasenfugensteine) 7000 1 7000 

davon Entwässerung (Gestaltung wie Grünfläche, 
Rohrglanzgras, Rasen) 7000 4 28000 

davon gestaltbare Flächen - Grünflächen 9850 4 39400 

Verkehrsflächen 5000 1 5000 

Wege wassergebundene Decken       

Radweg 1 1500 2 3000 

Radweg 2 800 2 1600 

Grünflächen erhalt       

pG 2 4450 15 66750 

öG3 13000 12 156000 

Grünflächen innerhalb B-Plan (gestaltbar)       

öG 4 7350 4 29400 

öG 1  700 4   

pG 1 350 4 1400 

textliche Festsetzung (dritte private Grünfläche) 1000 4 4000 

öG2 2500 4 10000 

Gesamtwert innerhalb B-Plan 156150   473600 

        

Dachbegrünung 100 % (Abwertung aufgrund Foto-
voltaik) 64000 11 704000 

Baumpflanzungen priv u. öff. Grünflächen / Ver-
kehrsflächen / Parken 24000 6 144000 

durch Baumpflanzungen 300 St. 12 - 16 cm BHD 
Vorausgesetzt 92 cm Umfang in 25 Jahren       

Gesamtausgleich berechnet innerhalb B-Plan      1321600 

* theorethischer Wert von  70500 m² wurde reduziert (aufgrund: Lichtschächte, Übergänge, Abdichtungen etc.) 

 

Der notwendige „planexterne“ Ausgleich (im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungs-

plans) wird durch die Differenz des Bestandswertes vor dem Eingriff und dem erwarteten 

Wert nach Durchführung der Planung ermittelt. Nachfolgende Tabelle zeigt diesen Rechen-

schritt. 
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Tabelle 7:: Notwendiger „planexterner“ Ausgleich 

Eingriff / Ausgleich 
Fläche / An-
zahl Wert 

  ha / Stück Punkte 

Eingriff     

Wert Bestand 15,6 1.613.600 

Summe   1.613.600 

      

Ausgleich     

Wert nach Planung (ohne Dachbegrünung) 15,6 473600 

Dachbegrünung 6,40 704.000 

Baumpflanzungen  300 St. 144.000 

Summe  Gesamt    1.321.600 

      

Ausgleichsbedarf   292.000 

Um das rechnerische Defizit von ca. 292.000 Wertpunkten abzudecken, sind planexterne 

Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Aufgrund der Eingriffsschwerpunkte in Ruderalvegetation 

und Gebüsche trocken-warmer Standorte sollen diese Biotoptypen auch den Schwerpunkt 

der Ausgleichsmaßnahmen bilden. 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" wurden die 

planexternen Ausgleichsmaßnahmen auf den Flurstücken mit den Nummern 9953 (1230/1), 

9986 (1377/9), 10021 (1966/1, 1967/1), 10034 (1968, 1969/1, 1970/1, 1972/1), 9755 (1975), 

9854 (1975/1) festgesetzt. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" - 1. 

Teiländerung - soll nunmehr eine Anpassung der Flächen für die planexternen Ausgleichs-

maßnahmen vorgenommen werden. Dies vor dem Hintergrund, den Gemarkungstausch zwi-

schen der Großen Kreisstadt Schwetzingen und der Gemeinde Plankstadt vollziehen zu 

können und damit einhergehend das Flurbereinigungsverfahren Schwetzingen (B535) ab-

schließen zu können. Im Rahmen der 1. Teiländerung werden die Flurstücke 10021 (1966/1, 

1967/1) und 10034 (1968, 1969/1, 1970/1, 1972/1) nicht mehr für die externen Ausgleichs-

maßnahmen herangezogen werden. Stattdessen werden die erforderlichen Ausgleichsmaß-

nahmen auf den Flurstücke mit den Nummern 10021 (1966/1, 1967/1) und 10034 (1968, 

1969/1, 1970/1, 1972/1) nunmehr auf den Flächen des Flurstücks mit der Nummer 9746 

(1975/1)  neu festgesetzt und die Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen auf dem Flurstück 

mit der Nummer 9854 (1975/1) modifiziert. Bei dem neu herangezogenen Flurstück handelt 

es sich um ein städtisches Grundstück, so dass die Verfügbarkeit gesichert ist. Die räumliche 

Verbindung der neu überplanten Ausgleichsfläche mit den bereits festgesetzten Ausgleichs-

flächen unterstützt die Zielsetzung der Schaffung qualitativ hochwertiger Ausgleichsflächen.  

Die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen beruhen auf der für das bisherige Ausgleichskon-

zept erarbeiteten Eingriffsbewertung und den Empfehlungen zu Art und Umfang von Kom-

pensationsmaßnahmen. Dieses Konzept wurde durch den Grünordnungsplan vom 

30.05.2012 fortgeführt. Demzufolge inkorporiert die Änderungssatzung die Festsetzungs-

empfehlungen des vorbezeichneten Grünordnungsplanes und setzt diese als Rechtssatz 

um.Mit den Festsetzungen ist wie unter Tabelle 8: Übersicht Bilanzierung der planexternen 

Ausgleichsmaßnahmen, dargelegt sichergestellt, dass die Eingriffsfolgen der Bebauungs-

planfestsetzungen auch mit der 1. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges 

Ausbesserungswerk" ausgeglichen werden und zudem rechnerisch ein Überschuss von etwa 
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18.000 Wertpunkten festzustellen ist und somit ein geringfügiger Kompensationsüberschuss 

erreicht wird. 

Mit der Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen im sonstigen Geltungsbereich 

des Bebauungsplans auf den in der nachfolgenden Tabelle genannten Flurstücken ergibt 

sich hierbei folgende Bilanz: 
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Tabelle 8: Übersicht Bilanzierung der planexternen Ausgleichsmaßnahmen 

Flurstück 
Besitz 

Zustand 
derzeit 

Fläche Wert LfU Zustand ge-
plant 

Wert 
LfU 
geplant 

Aufwer-
tung 

Ausgleichs-
wert 

    m² Punkte 
m² 

  Punkte 
m² 

m² Punkte 

                

Aurelis / DB               

9953 Fettwiese 2035 13 Gebüsch, 
Ruderalvegetati
on, Magerwiese 

15 2 4070 

9986 Ruderalflu
r 

7074 11 Gebüsch, 
Ruderalvegetati
on, Magerwiese 

15 4 28296 

Gesamt   9109         32366 

                

Städtische 
Grundstücke 

              

9755 Acker 17414 4 Gebüsch, 
Ruderalvegetati
on, Magerwiese 

15 11 191554 

  Ruderal, 
Gebüsch, 
Bäume 

2000 11 Gebüsch, 
Ruderalvegetati
on, Magerwiese 

15 4 8000 

9854 Acker 5331 4 Gebüsch, 
Ruderalvegetati
on, Magerwiese 

15 11 58641 

9746 Acker 1850 4 Gebüsch, 
Ruderalvegetati
on, Magerwiese 

15 11 20350 

Gesamt   26595         278545 

Gesamt   35704         310911 

Mit den o.g. Ausgleichsmaßnahmen ist rechnerisch ein Überschuss von ca. 18.000 Wert-

punkte festzustellen, somit wird eine leichte Überkompensation erreicht.38  

  

                                                

38
 vgl. ILN - Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz. „Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 82 1. Änderung 

"Ehemaliges Ausbesserungswerk Schwetzingen".“ Bühl, Mai 2012 
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Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über Eingriff und Ausgleich zu den Schutzgü-

tern nach NatSchG. 

Tabelle 9: Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich aller Schutzgüter 

 Bebauungsplan - Eingriff Bewertung 

Eingriff 

Kompensations-

maßnahmen im B-

Plangebiet 

Fazit 

V
e

g
e

ta
ti

o
n

 

Zerstörung von Vegetationseinheiten mittel - hoch Pflanzpflichten im Be-

bauungsplan, 

Flächen für Anpflanzun-

gen 

Vollständiger Ausgleich in-

nerhalb des B-Plangebietes 

nicht möglich, planexterner 

Ausgleich notwendig 

T
ie

re
 

Veränderung von Teillebensräumen 

mittlerer bis sehr hoher Wertigkeit, 

Veränderung Lebensraum u. 

Habitatverbindungen 

hoch 

 

s. Pflanzen Vollständiger Ausgleich in-

nerhalb des B-Plangebietes 

nicht möglich, planexterner 

Ausgleich notwendig sowie  

vorgezogene Arten-

schutzmaßnahmen 

B
o

d
e

n
 

Auf- und Abtrag Boden, Versiege-

lung, Verlust Filter- Pufferfunktion 

(überwiegend anthropogen veränder-

te Böden) 

gering - mittel Festsetzungen zum Bo-

denschutz und Pflanz-

maßnahmen 

Sanierung belasteter Bö-

den 

Entsiegelung 

Weitgehender Ausgleich 

möglich innerhalb des B-

Plangebietes möglich 

W
a

s
s

e
r Veränderung der Grundwasserneu-

bildung durch Versiegelung, Be-

schleunigung Oberflächenwasserab-

fluss 

mittel Teilweise Versickerung 

des Niederschlagwassers 

mit Auflagen möglich. 

Dachbegrünung zur Ver-

zögerung des Abflusses 

Vollständiger Ausgleich in-

nerhalb des B-Plangebietes 

möglich  

 

K
li

m
a

 /
 L

u
ft

 

Beeinträchtigung des östlichen Teil-

gebietes mit Teilfunktion für Kaltluft-

entstehung und Frischluftbildung, 

Barriereeffekt durch Bebauung bzgl. 

Luftströmen, stoffliche Emissionen 

gering Pflanzpflichten im Be-

bauungsplan, 

Flächen für Anpflanzun-

gen 

Albedomanagement 

Dachbegrünung 

Weitgehender Ausgleich 

möglich innerhalb des B-

Plangebietes möglich 

L
a

n
d
s
c
h
a

ft
s
b

ild
 

Veränderung Landschaftsbild durch 

Bebauung 

gering Pflanzgebote zur offenen 

Landschaft hin 

Höhen- und Größenbe-

schränkung für die Ge-

bäude 

Weitgehender Ausgleich 

möglich innerhalb des B-

Plangebietes möglich 

E
rh

o
lu

n
g
 

Keine Beeinträchtigung Naherholung  gering Pflanzgebote Ausgleich nicht notwendig 

Die durch den B-Plan verursachten Eingriffe sollen in erster Linie gleichartig wieder ausge-

glichen werden. Bezüglich Fauna und Flora bedeutet dies die Wiederherstellung von Le-

bensräumen trocken-warmer Standorte mit Ruderalfluren, Magerwiesen, trocken-warmen 

Gebüschen und Baumbeständen. Dies erfolgt durch gezielte Ansaaten, Sukzession bzw. 

Anpflanzungen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches. Für Tiere sind besondere 

vorgezogene Ersatzmaßnahmen notwendig (CEF-Maßnahmen). Beim Schutzgut Boden er-

folgt eine Kompensation durch Festsetzung von Schutzmaßnahmen und Sanierung belaste-

ter Böden, beim Wasser durch Versickerung des Niederschlagswassers und Dachbegrü-

nung. Für das Schutzgut Klima/Luft wird ein Ausgleich durch Pflanzpflichten, Dachbegrünung 
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und Begrenzung der Baufläche erreicht. Das Landschaftsbild wird durch Pflanzgebote sowie 

einer Höhen- und Größenbeschränkung der Gebäude wieder hergestellt. 

Fazit 

Die durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffe können im Rahmen der Grünordnung 

innerhalb des Bebauungsplangebietes nicht vollständig ausgeglichen werden, so dass er-

hebliche Eingriffe zurückbleiben. Dieses Defizit wird durch großflächige „planexterne“ Aus-

gleichsmaßnahmen (im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplans) in einem solchen 

Maße abgedeckt, dass keine erheblichen Eingriffe zurückbleiben. Das Landschaftsbild wird 

mit den planinternen Maßnahmen vollständig wiederhergestellt. Die auf Basis des Be-

bauungsplanes erfolgten Eingriffe sind mit den festgelegten planinternen und planexternen 

Ausgleichsmaßnahmen soweit ausgeglichen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen zu-

rückbleiben. 

Hinsichtlich der Betroffenheit von streng geschützten Arten wird mit den vorgezogenen Maß-

nahmen sichergestellt, dass beim Vollzug des Bebauungsplanes keine Eingriffe mehr statt-

finden werden, die in Bezug auf die artenschutzrechtliche Belange ausgeglichen werden 

müssten, nachdem diese schon 2010 ausgeführt wurden. 

Aufgrund von Vermeidung, Verminderung und Ausgleich wird der Eingriff im Rahmen 

der Grünordnung des Bebauungsplanes, soweit ausgeglichen, dass keine erhebli-

chen, nachhaltigen Beeinträchtigungen zurückbleiben. 

6.4 Auswirkungen auf die sonstigen Umweltbelange 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" 

wurden die Auswirkungen der Planung auf sonstige Umweltbelange und der Umgang damit 

im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk", Stand: 

15.11.2011 dokumentiert; erforderliche Maßnahmen hieraus wurden im Bebauungsplan be-

rücksichtigt und festgesetzt. Aufgrund der geringfügigen Änderungen im Rahmen der Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" - 1.Änderung - im 

vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB, wie unter Pkt. III erläutert, ist die Dokumentation 

der Auswirkungen der Planungen auf sonstige Umweltbelange und der Umgang damit in ei-

nem Umweltbericht nicht erforderlich. Die erforderlichen Maßnahmen, die sich aus der Do-

kumentation der Auswirkungen der Planung auf sonstige Umweltbelange und deren Umgang 

damit aus dem Umweltbericht ergeben haben und im Bebauungsplan Nr. 82 "Ehemaliges 

Ausbesserungswerk" berücksichtigt und festgesetzt wurden, sind im Rahmen der 1. Teilän-

derung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges Ausbesserungswerk" übernommen wor-

den und behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit. 

6.5 Auswirkungen auf die technische Infrastruktur / Versorgungsinfrastruktur 

Der Fachgutachter zum Themenbereich technische Infrastruktur und Versorgungsinfrastruk-

tur hat ausgeführt, dass die Ver- und Entsorgung des Plangebietes sichergestellt ist. Glei-

chermaßen kann davon ausgegangen werden, dass keine wesentlichen Auswirkungen in 

Bezug auf die technische Infrastruktur sowie die Versorgungsinfrastruktur zu erwarten sind. 
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7 Flächenbilanz 

Gewerbegebiet 11,6 ha 

Verkehrsflächen 0,8 ha 

Private Grünflächen 0,5 ha 

Öffentliche Grünflächen 2,6 ha 

Flächen zum Ausgleich im sonstigen Geltungsbereich 3,4 ha 

Geltungsbereich ca.19 ha 

  

8 Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 

Im vorliegenden Fall kommt wie bereits unter Pkt. II erläutert das vereinfachte Verfahren 

gem. § 13 BauGB zum Tragen. Die Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Ehemaliges 

Ausbesserungswerk" kann dementsprechend ohne Durchführung einer Umweltprüfung auf-

gestellt werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird entsprechend von einer 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach 

§ 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 

der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. Des Weiteren wird 

§ 4c BauGB nicht angewendet. Eine Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen, 

die aufgrund der Durchführung des Bebauungsplans eintreten, erfolgt entsprechend nicht. 

Die Umweltbelange werden jedoch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sachgerecht 

ermittelt, bewertet und in die Abwägung eingestellt.  
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